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I

(Veröffenilichu ngsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 4055 / 86 DES RATES

vom 22 . Dezember 1986

zur Anwendung des Grundsatzes des freien Dienstleistungsverkehrs auf die Seeschiffahrt
zwischen Mitgliedstaaten sowie zwischen Mitgliedstaaten und Drittländern

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft , insbesondere auf Artikel 84
Absatz 2 ,

nach Kenntnisnahme von dem Verordnungsentwurf der
Kommission ,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments 0 ),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschus
ses ( 2 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Beseitigung der Hindernisse des freien Dienstleistungs
verkehrs zwischen den Mitgliedstaaten ist gemäß Artikel 3
des Vertrages eine der Aufgaben der Gemeinschaft .

Gemäß Artikel 61 des Vertrages fällt der freie Dienstlei
stungsverkehr auf dem Gebiet des Seeverkehrs unter die
Bestimmungen des Titels über den Verkehr .

Die Anwendung dieses Grundsatzes in der Gemeinschaft ist
auch die Voraussetzung dafür , gegenüber Drittländern eine
wirksame Politik zur Sicherstellung der weiteren Anwendung
marktwirtschaftlicher Grundsätze im Seeverkehr zu verfol
gen .

Die Verordnung (EWG ) Nr . 954 / 79 ( 3 ) sichert unter ande
rem innerhalb von Konferenzen den marktwirtschaftlichen
Zugang zu dem Teil des Linienverkehrs , der nicht von
Verpflichtungen gegenüber nationalen Reedereien von Dritt
ländern gemäß dem Übereinkommen der Vereinten Natio
nen über einen Verhaltenskodex für Linienkonferenzen -
sofern die Mitgliedstaaten ihn ratifiziert haben - betroffen
ist .

Da noch nicht alle Mitgliedstaaten den Verhaltenskodex
ratifiziert haben und bestimmte Drittländer ihn wahrschein
lich nicht ratifizieren werden , wird der Kodex noch nicht auf

alle Verkehre der Gemeinschaft angewandt und dürfte auf
einige dieser Verkehre auch künftig nicht angewandt wer
den .

Der Verhaltenskodex gilt nur für Linienkonferenzen und die
von ihren Mitgliedern beförderte Ladung , aber weder für
unabhängige Reedereien noch für Reedereien , die auf dem
Gebiet der Massengut- oder Trampschiffahrt tätig sind , auf
dem die Gemeinschaft die Erhaltung eines freien und lauteren
Wettbewerbs anstrebt .

Die Gemeinschaft billigt rückhaltlos die Resolution Nr. 2 ,
die von der Bevollmächtigtenkonferenz der Vereinten Natio
nen über einen Verhaltenskodex für Linienkonferenzen
angenommen wurde und in der es heißt , daß zur Gewährlei
stung einer gesunden Entwicklung der Liniendienste die
Tätigkeit der nicht der Konferenz angehörenden Linienree
dereien unbehindert sein sollte , solange sie den Grundsatz
des fairen Wettbewerbs auf handelspolitischem Gebiet
beachten .

Die Mitgliedstaaten bekräftigen ihr Festhalten am freien
Wettbewerb , der eines der wesentlichen Merkmale des
Massengutverkehrs mit festen oder flüssigen Waren darstellt ,
und geben ihrer Überzeugung Ausdruck , daß die Einführung
einer Ladungsaufteilung bei diesem Verkehr zu einer wesent
lichen Erhöhung der Beförderungskosten führen würde und
damit ernste Folgen für die Handelsinteressen der Gemein
schaft hätte .

Drittländer konfrontieren die Reedereien der Gemeinschaft
mit immer neuen Beschränkungen der Freiheit , Seeverkehrs
leistungen für die in ihrem eigenen Land , in anderen
Mitgliedstaaten oder in den betreffenden Drittländern ansäs
sigen Verlader zu erbringen , was sich auf die gesamten
Verkehre der Gemeinschaft nachteilig auswirken kann .

Einige dieser Beschränkungen sind in zweiseitigen Abkom
men zwischen Drittländern und einigen Mitgliedstaaten
enthalten , während andere Beschränkungen auf entspre
chenden Rechtsvorschriften oder Verwaltungsmaßnahmen
einiger Mitgliedstaaten beruhen .

Daher sollte der Grundsatz des freien Dienstleistungsver
kehrs nunmehr auf die Seeschiffahrt zwischen Mitgliedstaa
ten und zwischen Mitgliedstaaten und Drittländern ange

(») ABl . Nr . C 255 vom 13 . 10 . 1986 , S. 169 .
( 2 ) ABl . Nr . C 172 vom 2 . 7 . 1984 , S. 178 .
( 3 ) ABl . Nr . L 121 vom 17 . 5 . 1979 , S. 1 .
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Schiffen der eigenen Flagge vorbehalten sind , spätestens
gemäß folgendem Zeitplan beendet :
— Beförderung zwischen Mitglied

staaten mit Schiffen unter der
Flagge eines Mitgliedstaats : 31 . Dezember 1989

— Beförderung zwischen Mitglied
staaten und Drittländern mit
Schiffen unter der Flagge eines
Mitgliedstaats : 31 . Dezember 1991

— Beförderung zwischen Mitglied
staaten sowie zwischen Mitglied
staaten und Drittländern mit
anderen Schiffen : 1 . Tanuar 1993 .

wandt werden , damit die bestehenden Beschränkungen
schrittweise aufgehoben und die Einführung neuer Beschrän
kungen vermieden werden kann .

Aufgrund der Struktur des Schiffahrtssektors der Gemein
schaft erscheint es angebracht , daß die Bestimmungen dieser
Verordnung auch für außerhalb der Gemeinschaft ansässige
Staatsangehörige der Mitgliedstaaten sowie für Linienreede
reien mit Sitz außerhalb der Gemeinschaft gelten , sofern
diese von Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten kontrolliert
werden und ihre Schiffe nach den dort geltenden Rechtsvor
schriften registriert sind .

Je nach der Art der entsprechenden Transporte sind Bestim
mungen für einen angemessenen Übergangszeitraum festzu
legen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Der Grundsatz des freien Dienstleistungsverkehrs in
der Seeschiffahrt zwischen Mitgliedstaaten sowie zwischen
Mitgliedstaaten und Drittländern gilt für Staatsangehörige
der Mitgliedstaaten mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat
als dem des Dienstleistungsnehmers .

( 2 ) Diese Verordnung gilt auch für außerhalb der
Gemeinschaft ansässige Staatsangehörige der Mitgliedstaa
ten und für Linienreedereien mit Sitz außerhalb der Gemein
schaft , die von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats kon
trolliert werden , sofern deren Schiffe in diesem Mitgliedstaat
nach den dort geltenden Rechtsvorschriften registriert
sind .

( 3 ) Die Bestimmungen der Artikel 55 bis 58 und des
Artikels 62 des Vertrages finden auf das von dieser Verord
nung geregelte Sachgebiet Anwendung .

(4 ) Als Dienstleistungsverkehr in der Seeschiffahrt zwi
schen Mitgliedstaaten sowie zwischen Mitgliedstaaten und
Drittländern im Sinne dieser Verordnung gelten die nachste
henden Dienstleistungen , wenn sie gewöhnlich gegen Entgelt
erbracht werden :

a ) Innergemeinschaftlicher Schiffsverkehr:
die Beförderung von Personen oder Gütern auf dem
Seewege zwischen dem Hafen eines Mitgliedstaats und
dem Hafen oder der Offshore-Anlage eines anderen
Mitgliedstaats ;

b ) Verkehr mit Drittländern:
die Beförderung von Personen oder Gütern auf dem
Seeweg zwischen den Häfen eines Mitgliedstaats und den
Häfen eines Drittlandes .

Artikel 3

Ladungsanteilvereinbarungen in bestehenden zweiseitigen
Abkommen zwischen Mitgliedstaaten und Drittländern wer
den beendet oder gemäß Artikel 4 angepaßt .

Artikel 4

( 1 ) Bestehende Ladungsanteilvereinbarungen , die nicht
gemäß Artikel 3 beendet werden , sind gemäß den gemein
schaftlichen Rechtsvorschriften anzupassen ; dabei gilt insbe
sondere folgendes :

a ) Im Verkehr gemäß dem UN-Verhaltenskodex für Linien
konferenzen müssen sie mit diesem Kodex sowie mit den
Verpflichtungen der Mitgliedsstaaten nach der Verord
nung (EWG ) Nr. 954 / 79 in Einklang stehen ;

b ) Im Nichtkodex-Verkehr sind die Abkommen so bald wie
möglich , auf jeden Fall aber vor dem 1 . Januar 1993 , so
anzupassen , daß ein angemessener , freier und nicht
diskriminierender Zugang aller Angehörigen der Ge
meinschaft im Sinne des Artikels 1 zu den Ladungsantei
len des betreffenden Mitgliedstaats vorgesehen wird .

( 2 ) Einzelstaatliche Maßnahmen gemäß Absatz 1 werden
umgehend den Mitgliedstaaten und der Kommission mitge
teilt . Das in der Entscheidung 77 / 587 / EWG vorgesehene
Konsultationsverfahren ist anwendbar .

( 3 ) Über Fortschritte bei den in Absatz 1 Buchstabe b )
genannten Anpassungen erstatten die Mitgliedstaaten der
Kommission Bericht , und zwar anfänglich alle sechs Monate
und in der Folgezeit jährlich .

(4 ) Treten bei der Anpassung von Abkommen gemäß
Absatz 1 Buchstabe b ) Schwierigkeiten auf, so setzt der
betreffende Mitgliedstaat den Rat und die Kommission
davon in Kenntnis . In Fällen , in denen Abkommen mit
Absatz 1 Buchstabe b ) unvereinbar sind, ergreift der Rat auf
Vorschlag der Kommission geeignete Maßnahmen , sofern
der betreffende Mitgliedstaat dies beantragt .

Artikel 5

( 1 ) Ladungsanteilvereinbarungen in künftigen Abkom
men mit Drittländern sind untersagt , es sei denn , daß
aufgrund außergewöhnlicher Umstände die Linienreedereien

Artikel 2

Abweichend von Artikel 1 werden vor dem 1 . Juli 1986
bestehende einseitige nationale Beschränkungen im Bereich
der Beförderung bestimmter Güter , die ganz oder teilweise
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Artikel 7

Der Rat kann im Einklang mit den Bestimmungen des
Vertrages diese Verordnung auf Staatsangehörige eines
Drittlandes ausdehnen , die Seeverkehrsleistungen erbringen
und in der Gemeinschaft ansässig sind .

der Gemeinschaft sonst keinen tatsächlichen Zugang zum
Handelsverkehr mit dem betreffenden Drittland hätten . In
diesen Fällen können solche Vereinbarungen nach Maßgabe
des Artikels 6 zugelassen werden .

( 2 ) Sucht ein Drittland beim Verkehr mit flüssigen oder
festen Massengutladungen einem Mitgliedstaat gegenüber
Ladungsanteilvereinbarungen zur Bedingung zu machen , so
beschließt der Rat geeignete Maßnahmen nach Maßgabe der
Verordnung ( EWG ) Nr . 4058 / 86 vom 22 . Dezember 1986
für ein koordiniertes Vorgehen zum Schutz des freien
Zugangs zu Ladungen in der Seeschiffahrt (*).

Artikel 8

Wer Seeverkehrsleistungen erbringt , kann dazu unbeschadet
der Bestimmungen des Vertrages über das Niederlassungs
recht seine Geschäftstätigkeit in dem Mitgliedstaat , in dem
die Leistung erbracht wird , einstweilig unter denselben
Bedingungen ausüben , die dieser Staat seinen eigenen Staats
angehörigen vorschreibt .

Artikel 9

Solange die Beschränkungen des freien Dienstleistungsver
kehrs nicht aufgehoben sind , wendet jeder Mitgliedstaat
solche Beschränkungen ohne Unterscheidung nach der
Staatszugehörigkeit oder dem Sitz derjenigen an , die Dienst
leistungen im Sinne des Artikels 1 Absätze 1 und 2 erbrin
gen .

Artikel 6

( 1 ) Befinden sich die Staatsangehörigen oder die Linien
reedereien eines Mitgliedstaates im Sinne von Artikel 1
Absätze 1 und 2 in der Lage oder drohen sie in die Lage zu
geraten , daß sie keinen tatsächlichen Zugang zum Handels
verkehr mit einem bestimmten Drittland haben , so teilt der
betreffende Mitgliedstaat dies den anderen Mitgliedstaaten
und der Kommission so bald wie möglich mit .

( 2 ) Der Rat beschließt die erforderlichen Maßnahmen mit
qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission .
Diese Maßnahmen können in den in Artikel 5 Absatz 1
genannten Fällen die Aushandlung und den Abschluß von
Ladungsanteilvereinbarungen einschließen .

( 3 ) Hat der Rat binnen sechs Monaten nach der in Ab
satz 1 vorgesehenen Mitteilung eines Mitgliedstaats keine
Entscheidung über das erforderliche Vorgehen getroffen , so
kann der betreffende Mitgliedstaat die Maßnahmen ergrei
fen , die zu diesem Zeitpunkt zur Wahrung des tatsächlichen
Zugangs zum Handelsverkehr gemäß Artikel 5 Absatz 1
erforderlich erscheinen .

(4 ) Alle nach Absatz 3 getroffenen Maßnahmen müssen
den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften entsprechen und
den Staatsangehörigen oder den Linienreedereien der
Gemeinschaft gemäß Artikel 1 Absätze 1 und 2 angemesse
nen , freien und nichtdiskriminierenden Zugang zu den
betreffenden Ladungsanteilen gewährleisten .

( 5 ) Einzelstaatliche Maßnahmen gemäß Absatz 3 sind
umgehend den Mitgliedstaaten und der Kommission mitzu
teilen . Das in der Entscheidung 77 /5 87 / EWG vorgesehene
Konsultationsverfahren ist anwendbar .

Artikel 10

Die Mitgliedstaaten konsultieren die Kommission , bevor sie
Rechts- und VerwaltungsvorSchriften zur Durchführung
dieser Verordnung erlassen , und setzen die Kommission von
allen entprechenden Maßnahmen in Kenntnis .

Artikel 11

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Vertrages
überprüft der Rat diese Verordnung vor dem 1 . Januar
1995 .

Artikel 12

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung
im Amtsblattt der Europäischen Gemeinschaft in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Brüssel am 22 . Dezember 1986 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. SHAW

0 ) Siehe Seite 21 dieses Amtsblatts .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 4056 / 86 DES RATES

vom 22 . Dezember 1986

über die Einzelheiten der Anwendung der Artikel 85 und 86 des Vertrages auf den
Seeverkehr

DER RAT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft , insbesondere auf Artikel 84
Absatz 2 und Artikel 87 ,

auf Vorschlag der Kommission ,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments 0 ),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschus
ses ( 2 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Wettbewerbsregeln sind Bestandteil der allgemeinen
Vertragsbestimmungen , die auch auf den Seeverkehr Anwen
dung finden . Die Einzelheiten der Anwendung dieser Bestim
mungen sind im Kapitel über die Wettbewerbsregeln enthal
ten oder müssen nach den darin vorgesehenen Verfahren
festgelegt werden .

Nach der Verordnung Nr . 141 ( 3 ) ist die Verordnung Nr .
17 ( 4 ) auf den Verkehr nicht anwendbar . Ferner findet die
Verordnung ( EWG ) Nr . 1017 / 68 ( 5 ) nur auf den Binnenver
kehr Anwendung . Der Kommission stehen somit zur Zeit
keine Mittel zur Verfügung , um unmittelbar solche Fälle zu
untersuchen , in denen im Bereich der Seeschiffahrt ein
Verstoß gegen Artikel 85 und 86 vermutet wird . Sie verfügt
überdies über keine eigenen Entscheidungsbefugnisse und
Sanktionsmaßnahmen , die zur wirksamen Beseitigung von
Verstößen notwendig sind .

Um diesem Umstand abzuhelfen , muß eine Verordnung zur
Anwendung der Wettbewerbsregeln auf die Seeschiffahrt
erlassen werden . Durch die Verordnung (EWG ) Nr . 954 / 79
des Rates vom 15 . Mai 1979 über die Ratifikation des
Übereinkommens der Vereinten Nationen über einen Ver
haltenskodex für Linienkonferenzen durch die Mitgliedstaa
ten oder über den Beitritt der Mitgliedstaaten zu diesem
Übereinkommen ( 6 ) wird die Anwendung des Verhaltensko
dex auf zahlreiche Konferenzen , die die Gemeinschaft bedie
nen , ermöglicht . Die Verordnung zur Anwendung der
Wettbewerbsregeln auf die Seeschiffahrt , die im letzten
Erwägungsgrund der Verordnung ( EWG ) Nr . 954 / 79 vor
gesehen ist , muß der Annahme des Verhaltenskodex Rech
nung tragen . Bei den unter den Verhaltenskodex fallenden
Konferenzen sollte die Verordnung den Kodex ergänzen oder
verdeutlichen .

Es erscheint angebracht , die Trampdienste vom Anwen
dungsbereich dieser Verordnung auszuschließen ; die Tarife
dieser Beförderungsdienste werden auf alle Fälle einzeln
gemäß den Bedingungen von Angebot und Nachfrage frei
ausgehandelt .

Diese Verordnung muß sich sowohl von der Notwendigkeit
leiten lassen , Durchführungsvorschriften vorzusehen , die der
Kommission die Gewähr geben , daß der Wettbewerb im
Gemeinsamen Markt nicht über Gebühr verfälscht ist , als
auch von der Notwendigkeit , eine zu weitgehende Reglemen
tierung in diesem Wirtschaftszweig zu vermeiden .

Mit dieser Verordnung sollte der Anwendungsbereich der
Artikel 85 und 86 des Vertrages unter Berücksichtigung der
Besonderheiten der Seeschiffahrt näher bestimmt werden .
Der Handel zwischen Mitgliedstaaten kann beeinträchtigt
werden , wenn sich Wettbewerbsbeschränkungen oder miß
bräuchliche Verhaltensweisen auf grenzüberschreitende
Beförderungen auf dem Seewege von oder nach Häfen der
Gemeinschaft oder zwischen Häfen innerhalb der Gemein
schaft beziehen . Derartige Beschränkungen und Mißbräuche
sind geeignet , durch Änderung der jeweiligen Einzugsgebiete
einerseits den Wettbewerb zwischen Häfen verschiedener
Mitgliedstaaten und andererseits die Tätigkeiten innerhalb
dieser Einzugsgebiete zu beeinträchtigen , und so die Ver
kehrsströme innerhalb des Gemeinsamen Marktes zu stö
ren .

Bestimmte Arten von Vereinbarungen , Beschlüssen und
aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen technischer
Natur können vom Kartellverbot ausgenommen werden , - da
sie im allgemeinen nicht wettbewerbsbeschränkend sind .

Es ist zweckmäßig , eine Gruppenfreistellung für die Linien
konferenzen festzulegen . Linienkonferenzen spielen eine
stabilisierende Rolle , indem sie den Verladern zuverlässige
Dienste gewährleisten . Im allgemeinen tragen sie dazu bei ,
ein Angebot regelmäßiger , ausreichender und wirksamer
Seeverkehrsdienste unter, angemessener Berücksichtigung der
Interessen aller Benutzer sicherzustellen . Ohne eine Zusam
menarbeit , welche die Linienreedereien auf den genannten
Linienkonferenzen hinsichtlich der Tarife und gegebenen
falls hinsichtlich des Transportkapazitätsangebots oder der
Aufteilung der Transportmengen und der Einnahmen ent
wickeln , können diese Ergebnisse nicht erreicht werden .
Zumeist sind die Konferenzen einem tatsächlichen Wettbe
werb durch Liniendienste , die nicht Mitglieder der Konfe
renzen sind , sowie in bestimmten Fällen durch Trampdienste
und durch andere Verkehrsträger ausgesetzt . Ferner übt die
Mobilität der Flotten , welche die Angebotsstruktur im
Seeverkehr kennzeichnet , einen ständigen Wettbewerbs
druck auf die Konferenzen aus , die in der Regel nicht die
Möglichkeit haben , den Wettbewerb für einen wesentlichen
Teil der betreffenden Seeverkehrsdienste auszuschalten .

(!) ABl . Nr . C 172 vom 2 . 7 . 1984 , S. 178 , und ABl . Nr . C 255 vom
13 . 10 . 1986 , S. 169 .

( 2 ) ABl . Nr . C 77 vom 21 . 3 . 1983 , S. 13 , und ABl . Nr . C 344 vom
31 . 12 . 1985 , S. 31 .

( 3 ) ABl . Nr . 124 vom 28 . 11 . 1962 , S. 2751 / 62 .
( 4 ) ABl . Nr . 13 vom 21 . 2 . 1962 , S. 204 / 62 .
( 5 ) ABl . Nr . L 175 vom 23 . 7 . 1968 , S. 1 .
i 6 ) ABl . Nr . L 121 vom 17 . 5 . 1979 , S. 1 .
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Um mit Artikel 85 Absatz 3 des Vertrages nicht zu verein
barenden Verhaltensweisen der Konferenzen vorzubeugen ,
ist diese Freistellung mit bestimmten Auflagen und Bedin
gungen zu verbinden .

Mit den vorgesehenen Bedingungen sollte verhindert wer
den , daß die Konferenzen Wettbewerbsbeschränkungen vor
nehmen, die für die Erreichung der die Freistellung rechtfer
tigenden Ziele nicht unerläßlich sind . Daher dürfen die
Konferenzen auf ein und derselben Fahrtstrecke die Trans
portpreise und -bedingungen nicht lediglich je nach dem
Ursprungs- oder Bestimmungsland der beförderten Güter
unterschiedlich festsetzen und somit innerhalb der Gemein
schaft Verkehrsverlagerungen verursachen , die für bestimm
te Häfen , Verlader , Verkehrsunternehmen oder Hilfsgewer
betreibende des Verkehrs nachteilig sind . Ferner sollten
Treueabmachungen nur unter Bedingungen zugelassen wer
den , die die Freiheit der Benutzer und somit den Wettbewerb
in der Verkehrswirtschaft nicht einseitig einschränken , unbe
schadet des Rechts der Konferenz , gegen solche Benutzer
Strafen zu verhängen , die die Treuepflicht , die die Gegenlei
stung für Nachlässe , ermäßigte Frachtsätze oder von der
Konferenz gewährte Provisionen ist , mißbräuchlich umge
hen . Den Benutzern muß die Wahl der Unternehmen über
lassen bleiben , die sie für Beförderungen zu Lande oder für
Kaidienste in Anspruch nehmen und die durch die Fahrt oder
die Gebühren , die mit der Reederei vereinbart werden , nicht
abgegolten sind .

Ferner ist es geboten , die Freistellung mit bestimmten
Auflagen zu verbinden . So müssen die Benutzer sich jederzeit
über die von den Mitgliedern der Konferenz angewandten
Transportpreise und -bedingungen unterrichten können ,
wobei die Seeverkehrsunternehmen hinsichtlich ihrer zu
Lande vorgenommenen Beförderungen der Verordnung
( EWG ) Nr . 1017 / 68 unterliegen .

Die von den Parteien angenommenen Schiedssprüche und
Schlichtungsempfehlungen müssen der Kommission unmit
telbar mitgeteilt werden , damit diese nachprüfen kann , ob sie
nicht die Konferenzen von den durch diese Verordnung
vorgesehenen Bedingungen befreien und somit gegen die
Bestimmungen der Artikel 85 und 86 verstoßen .

Die Konsultationen zwischen Benutzern oder ihren Verbän
den einerseits und den Konferenzen andererseits haben sich
als geeignet erwiesen , das Funktionieren der Liniendienste im
Seeverkehr zu verbessern , und hierbei den Bedürfnissen der
Benutzer besser Rechnung zu tragen . Daher ist es ange
bracht , bestimmte Absprachen , die sich aus diesen Konsul
tationen ergeben könnten , freizustellen .

Eine Freistellung kann nicht stattfinden , wenn die in Artikel
85 Absatz 3 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind .
Die Kommission muß daher die Möglichkeit haben , die
geeigneten Maßnahmen zu ergreifen , wenn eine freigestellte
Vereinbarung infolge bestimmter Umstände bestimmte mit
Artikel 85 Absatz 3 nicht zu vereinbarende Wirkungen hat .
Wegen der besonderen Rolle , die die Linienkonferenzen im
Bereich der regelmäßigen Seeverkehrsdienste spielen , sollten
die Maßnahmen der Kommission abgestuft und ausgewogen
sein . Die Kommission sollte daher die Möglichkeit haben ,
zunächst Empfehlungen auszusprechen und danach Ent
scheidungen zu treffen .

Die in Artikel 85 Absatz 2 des Vertrages vorgesehene
Nichtigkeit von Vereinbarungen oder Beschlüssen , die auf
grund diskriminierender oder sonstiger Merkmale nicht für
eine Freistellung nach Artikel 85 Absatz 3 in Betracht
kommen , bezieht sich nur auf die Artikel 85 Absatz 1
entgegenstehenden Bestimmungen als solche und nicht auf
die Vereinbarung oder den Beschluß, insgesamt , es sei denn ,
sie können von der restlichen Vereinbarung nicht getrennt
werden . Die Kommission sollte daher bei Feststellung eines
Verstoßes gegen die Gruppenfreistellung angeben , welche
Teile der Vereinbarung unter das Verbot fallen und somit
nichtig sind , oder begründen , weshalb diese Teile von der
übrigen Vereiiinbarung nicht getrennt werden können und
diese daher in ihrer Gesamtheit nichtig ist .

Aufgrund der Besonderheiten des internationalen Seever
kehrs ist zu berücksichtigen , daß die Anwendung dieser
Verordnung auf bestimmte Wettbewerbsbeschränkungen
oder mißbräuchliche Verhaltensweisen zu Kollisionen mit
den Rechts- und Verwaltungsvorschriften einzelner Drittlän
der führen und abträgliche Folgen für wichtige handels- und
schiffahrtsbezogene Belange der Gemeinschaft haben kann .
In derartigen Fällen sollte die Kommission Konsultationen
und gegebenenfalls vom Rat genehmigte Verhandlungen mit
den betreffenden Drittländern aufnehmen , um die Wahrung
der Belange der von der Gemeinschaft im Bereich des
Seeverkehrs verfolgten Politik zu ermöglichen .

Diese Verordnung sollte die Verfahren , die Entscheidungs
befugnisse und die Sanktionen , die erforderlich sind , um die
Beachtung der Verbote gemäß Artikel 85 Absatz 1 und
Artikel 86 zu gewährleisten , sowie die Einzelheiten der
Anwendung des Artikels 85 Absatz 3 umfassen .

In diesem Zusammenhang sind die für den Landverkehr
geltenden Verfahrensbestimmungen der Verordnung (EWG )
Nr . 1017 / 68 zu berücksichtigen , in der bestimmten , für das
Verkehrswesen insgesamt typischen Merkmalen Rechnung
getragen wird .

Angesichts der Besonderheiten des Seeverkehrs müssen in
erster Linie die Unternehmen selbst sich vergewissern , daß
ihre Vereinbarungen , Beschlüsse oder abgestimmten Verhal
tensweisen mit den Wettbewerbsregeln übereinstimmen . Es
ist daher nicht erforderlich , sie dazu zu verpflichten , diese der
Kommission mitzuteilen .

In bestimmten Fällen können sich jedoch die Unternehmen
veranlaßt sehen , bei der Kommission die Gewißheit zu
erlangen , daß ihre Vereinbarungen , Beschlüsse oder aufein
ander abgestimmten Verhaltensweisen mit den geltenden
Vorschriften in Einklang stehen . Zu diesem Zweck sollte ein
vereinfachtes Verfahren eingeführt werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

ABSCHNITT I

Artikel 1

Gegenstand und Anwendungsbereich der Verordnung

( 1 ) Diese Verordnung regelt die Einzelheiten der Anwen
dung der Artikel 85 und 86 des Vertrages auf den Seever
kehr .



Nr . L 378 / 6 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 31 . 12 . 86

f) die Aufstellung oder Anwendung einheitlicher Regeln für
die Struktur der Beförderungstarife und die Bedingungen
für deren Anwendung.

( 2 ) Die Kommission befaßt im Bedarfsfall den Rat mit
Vorschlägen zur Änderung der Liste des Absatzes 1 .

( 2 ) Diese Verordnung betrifft nur den internationalen
Seeverkehr von oder nach einem oder mehreren Häfen der
Gemeinschaft mit Ausnahme der Trampdienste .

( 3 ) Im Sinne dieser Verordnung

a ) sind „Trampdienste" Massenguttransporte oder Trans
porte von Massengütern in Umschließungen ( break
bulk) in einem Schiff, das von einem oder mehreren
Verladern auf der Grundlage eines Reise- oder Zeitchar
tervertrags oder eines anderen Vertrages für nicht regel
mäßige oder nicht angekündigte Fahrten ganz oder
teilweise gechartert wird , wenn die Frachtraten nach
Maßgabe von Angebot und Nachfrage von Fall zu Fall
frei ausgehandelt werden ;

b ) ist „Linienkonferenz" eine Gruppe von zwei oder mehr
Unternehmen der Seeschiffahrt , die internationale
Liniendienste für die Beförderung von Ladung in einem
bestimmten Fahrtgebiet oder in bestimmten Fahrtgebie
ten innerhalb fester geographischer Grenzen zur Verfü
gung stellt und die eine Vereinbarung oder Abmachung
gleich welcher Art getroffen hat , in deren Rahmen sie auf
der Grundlage einheitlicher oder gemeinsamer Frachtra
ten und etwaiger sonstiger vereinbarter Bedingungen
hinsichtlich der Bereitstellung von Liniendiensten arbei
tet ;

c ) ist „Verkehrsnutzer" ein Unternehmen ( z . B. Verlader ,
Empfänger , Spediteure ), das mit einer Linienkonferenz
oder -reederei eine vertragliche oder sonstige Abmachung
für den Versand von Gütern getroffen hat oder die
Absicht bekundet , eine solche Abmachung zu treffen ,
oder eine Vereinigung von Verladern .

Artikel 3

Freistellung von zwischen Verkehrsunternehmen getroffenen
Absprachen über die Linienschiffahrt

Unter der in Artikel 4 dieser Verordnung vorgesehenen
Voraussetzung sind von dem durch Artikel 85 Absatz 1 des
Vertrages ausgesprochenen Verbot solche Vereinbarungen ,
Beschlüsse oder aufeinander abgestimmten Verhaltenswei
sen zwischen allen oder einzelnen Mitgliedern einer oder
mehrerer Linienkonferenzen freigestellt , durch die die Beför
derungspreise und -bedingungen festgelegt und gegebenen
falls eines oder mehrere der nachstehenden Ziele verfolgt
werden sollen :

a ) Abstimmung der Fahrpläne für die Schiffe oder von deren
Abfahrt- oder Anlaufzeiten ,

b ) Festsetzung der Häufigkeit der Abfahrten oder des
Anlaufens ,

c ) Abstimmung oder Aufteilung der Fahrten oder des
Anlaufens unter den Mitgliedern der Konferenz ,

d ) Regulierung der von den einzelnen Mitgliedern angebo
tenen Transportkapazität ,

e ) Aufteilung der Lademenge oder der Einnahmen unter
den Mitgliedern .

Artikel 2

Technische Vereinbarungen

( 1 ) Das Verbot des Artikels 85 Absatz 1 des Vertrages gilt
nicht für Vereinbarungen , Beschlüsse und aufeinander abge
stimmte Verhaltensweisen , die ausschließlich die Anwen
dung technischer Verbesserungen oder die technische
Zusammenarbeit bezwecken oder bewirken , und zwar
durch

a ) die Einführung und einheitliche Anwendung von Normen
und Typen für Schiffe und sonstige Beförderungsmittel ,
Material , Betriebsmittel für den Verkehr oder feste
Einrichtungen ;

b ) den Austausch oder die gemeinsame Verwendung von
Schiffen , Schiffsraum oder Slots und sonstigen Beförde
rungsmitteln , Personal , Material oder festen Einrichtun
gen zur Durchführung von Beförderungen ;

c ) die Organisation und Durchführung von Anschluß- oder
Zusatzbeförderungen zur See sowie die Festlegung oder
Anwendung von Gesamtpreisen und -bedingungen für
diese Beförderung;

d ) die Abstimmung der Fahrpläne für aufeinanderfolgende
Strecken ;

e ) die Zusammenfassung von Einzelladungen ;

Artikel 4

Mit der Freistellung verbundene Bedingung

Die Freistellung aufgrund der Artikel 3 und 6 wird nur unter
der Bedingung gewährt , daß die Vereinbarungen , Beschlüsse
oder aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen innerhalb
der Gemeinschaft bestimmte Häfen , Verkehrsnutzer oder
Beförderungsunternehmen nicht dadurch benachteiligen ,
daß sie in dem von den Vereinbarungen , Beschlüssen oder
aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen erfaßten Ge
biet für die gleichen Güter je nach ihrem Herkunfts- oder
Bestimmungsland oder dem Be- oder Entladehafen unter
schiedliche Frachten und Beförderungsbedingungen vorse
hen , es sei denn , daß diese wirtschaftlich gerechtfertigt
werden können .

Jede Vereinbarung oder jeder Beschluß oder , sofern diese
unterteilt werden können , jeder Teil einer solchen Vereinba
rung oder eines solchen Beschlusses , die nicht mit dem
vorstehenden Absatz in Einklang stehen , ist aufgrund des
Artikels 85 Absatz 2 des Vertrages nichtig .

Artikel 5

Auflagen in Verbindung mit der Freistellung

Die Freistellung aufgrund von Artikel 3 ist mit folgenden
Auflagen verbunden :
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Die Konferenz muß durch den Verkehrsnutzer binnen
einer festzusetzenden Frist im voraus davon in Kennt
nis gesetzt werden , daß er Güter von einem von der
Konferenz nicht bekanntgemachten Hafen versenden
will oder , nachdem er aufgrund der veröffentlichten
Abfahrtstafel feststellen konnte , daß die höchste War
tezeit überschritten werden wird , daß er beabsichtigt ,
in einem Hafen , der von der Konferenz angelaufen
wird , ein nicht zur Konferenz gehörendes Schiff zu
benutzen .

3 . Von den Frachtraten nicht erfaßte Dienstleistungen

Bei Beförderungen im Rahmen des Binnenverkehrs , die
nicht in der Frachtrate oder den Gebühren inbegriffen
sind , auf die sich die Linienreederei und der Verkehrsnut
zer geeinigt haben , steht den Verkehrsnutzern die Wahl
der Unternehmen frei .

4 . Bekanntgabe von Tarifen

Tarife , damit zusammenhängende Bedingungen , Vor
schriften und alle Änderungen daran werden den Ver
kehrsnutzern auf Antrag jederzeit zu angemessenen
Gebühren zur Verfügung gestellt oder liegen in den Büros
der Linienreedereien und bei ihren Agenten zur Einsicht
aus . In ihnen werden alle Bedingungen für das Ver- und
Entladen , der genaue Umfang der Dienstleistungen , die
durch die Frachtkosten für den See- und Landverkehr
oder durch irgendwelche anderen von der Linienreederei
erhobenen Kosten abgedeckt sind , und die in diesem
Bereich üblichen Praktiken aufgeführt .

5 . Meldung von Schiedssprüchen und Empfehlungen an die
Kommission

Von den Parteien angenommene Schiedssprüche und
Schlichtungsempfehlungen sind unverzüglich der Kom
mission mitzuteilen , sofern sie Streitfälle regeln , welche
die in Artikel 4 und in den vorstehenden Nummern 2 und
3 genannten Verhaltensweisen der Konferenzen betref
fen .

1 . Konsultationen

Es finden Konsultationen zwischen Verkehrsnutzern
einerseits und Konferenzen andererseits statt , um für
grundsätzliche Fragen allgemeiner Art im Zusammen
hang mit den Frachtraten , den Bedingungen und der
Qualität der Linienschiffahrt Lösungen zu finden .

Diese Konsultationen finden auf Antrag einer der vorge
nannten Parteien statt .

2 . Treueabmachungen

Die einer Konferenz angehörenden Linienreedereien sind
berechtigt , Treueabmachungen mit Verkehrsnutzern zu
schließen und zu unterhalten , deren Form und Inhalt
Gegenstand von Konsultationen zwischen der Konferenz
und den Verkehrsnutzerorganisationen sind . Diese
Treueabmachungen enthalten Schutzklauseln , welche die
Rechte der Verkehrsnutzer und der Konferenzmitglieder
deutlich machen . Die Abmachungen beruhen auf dem
Kontraktsystem oder einem anderen rechtlich zulässigen
System .

Die Treueabmachungen müssen folgende Bedingungen
erfüllen :

a ) Die Konferenz bietet den Verkehrsnutzern ein Sofort
rabattsystem oder die Wahl zwischen einem solchen
System und einem Zeitrabattsystem an :
— Im Falle des Sofortrabattsystems muß für beide

Parteien bei Einhaltung einer Kündigungsfrist von
höchstens sechs Monaten jederzeit die Möglichkeit
der straffreien Kündigung der Treueabmachung
bestehen . Die Kündigungsfrist verringert sich auf
drei Monate , wenn über den Tarif der Konferenz
ein Rechsstreit anhängig ist .

— Im Falle eines Zeitrabattsystems dürfen weder die
Treuezeit , nach der der Rabatt berechnet wird ,
noch die vor Zahlung des Rabatts geforderte
weitere Treuezeit sechs Monate überschreiten .
Diese Dauer verringert sich auf drei Monate , wenn
über den Tarif der Konferenz ein Rechtsstreit
anhängig ist .

b ) Die Konferenz muß nach Anhörung der betreffenden
Verkehrsnutzer Verzeichnisse aufstellen über

i ) die gemeinsam mit den Verkehrsnutzern bestimm
ten Ladungen und Teile von Ladungen , die aus
drücklich vom Geltungsbereich der Treueabma
chung ausgenommen sind ; hundertprozentige
Treueabmachungen können angeboten , dürfen
jedoch nicht einseitig auferlegt werden ;

ii ) die Umstände , welche die Verkehrsnutzer automa
tisch von ihrer Treuepflicht entbinden . Dazu gehö
ren insbesondere die Fälle ,
— in denen die Güter von oder nach einem nicht

bekanntgemachten Anlaufhafen der Konferenz
versandt werden und in denen ein Antrag auf
eine Ausnahme gerechtfertigt werden kann ;

— in denen die Wartezeit in einem Hafen eine
Zeitdauer überschreitet , die je nach Hafen und
den verschiedenen Gütern oder Gütergruppen
nach Anhörung der an einer reibungslosen
Bedienung des Hafens unmittelbar interessier
ten Verkehrsnutzer festzulegen ist .

Artikel 6

Freistellung der Absprachen zwischen Verkehrsnutzern und
Konferenzen über die Linienschiffahrt

Vereinbarungen , Beschlüsse und aufeinander abgestimmte
Verhaltensweisen zwischen Verkehrsnutzern einerseits und
den Konferenzen andererseits sowie hierzu gegebenenfalls
erforderliche Absprachen der Verkehrsnutzer untereinander ,
die sich auf die Preise , die Bedingungen und die Qualität der
Linienschiffahrt beziehen , sind , soweit sie in Artikel 5
Nummern 1 und 2 vorgesehen sind , von dem Verbot in
Artikel 85 Absatz 1 des Vertrages freigestellt .

Artikel 7

Kontrolle der freigestellten Absprachen

1 . Nichtbeachtung einer Auflage

Wenn die Beteiligten einer Auflage , die nach Artikel 5 mit
der nach Artikel 3 vorgesehenen Freistellung verbunden
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Falls jedoch die besonderen Umstände unter
Verletzung von Artikel 85 Absatz 3 Buchstabe b )
des Vertrages dazu führen , daß faktisch oder
potentiell jeder Wettbewerb fehlt oder ausge
schaltet wird , so zieht die Kommission die Ver
günstigung der Gruppenfreistellung zurück.
Gleichzeitig entscheidet die Kommission , ob und
gegebenenfalls unter welchen zusätzlichen Bedin
gungen und Auflagen eine Einzelfreistellung für
die betreffende Konferenzabmachung gewährt
werden könnte , um unter anderem zu erreichen ,
daß der Konferenz nicht angehörende Reedereien
Zugang zum Markt erhalten .

ii ) Haben die unter Buchstabe b ) genannten beson
deren Umstände andere Wirkungen als sie vor
stehend unter Ziffer i ) aufgeführt sind , so ergreift
die Kommission eine oder mehrere der in Absatz
1 genannten Maßnahmen .

Artikel 8

Mit Artikel 86 des Vertrages unvereinbare Wirkungen

( 1 ) Der Mißbrauch einer beherrschenden Stellung im
Sinne von Artikel 86 des Vertrages ist verboten , ohne daß ein
entsprechender vorheriger Beschluß erforderlich ist .

( 2 ) Gelangt die Kommission von sich aus oder auf Antrag
eines Mitgliedstaates oder einer natürlichen oder juristischen
Person , die ein berechtigtes Interesse geltend macht , zu der
Feststellung, daß in einem Einzelfall das Verhalten von
Konferenzen , die gemäß Artikel 3 freigestellt sind , dennoch
Wirkungen hat , die mit Artikel 86 des Vertrages nicht
vereinbar sind , so kann sie die Gruppenfreistellung zurück
ziehen und gemäß Artikel 10 alle geeigneten Maßnahmen
treffen , um Zuwiderhandlungen gegen Artikel 86 des Ver
trages abzustellen .

( 3 ) Vor einer Entscheidung gemäß Absatz 2 kann die
Kommission an die Konferenz Empfehlungen für die Abstel
lung der Zuwiderhandlungen richten .

ist , nicht nachkommen , kann die Kommission zur Been
digung dieser Nichtbeachtung nach den in Abschnitt II
niedergelegten Verfahren
— Empfehlungen an die Beteiligten richten ,
— im Fall der Nichtbeachtung dieser Empfehlungen

seitens der Beteiligten und nach Maßgabe der Schwere
der betreffenden Verstöße beschließen , daß sie entwe
der bestimmte Verhaltensweisen zu unterlassen oder
vorzunehmen haben , oder ihnen die gewährte Grup
penfreistellung unter gleichzeitiger Gewährung einer
Einzelfreistellung gemäß Artikel 11 Absatz 4 dieser
Verordnung entziehen oder aber ihnen die gewährte
Gruppenfreistellung vollständig entziehen . -

2 . Mit Artikel 85 Absatz 3 unvereinbare Auswirkungen

a ) Wenn aufgrund besonderer Umstände , wie sie nach
stehend beschrieben sind , Vereinbarungen , Beschlüs
se und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen ,
für die eine gemäß den Artikeln 3 oder 6 gewährte
Freistellung gilt , jedoch Auswirkungen haben , die mit
den in Artikel 85 Absatz 3 des Vertrages festgelegten
Bedingungen unvereinbar sind , so trifft die Kommis
sion auf eine Beschwerde hin oder von sich aus nach
Maßgabe des Abschnitts II die nachstehend unter
Buchstabe c ) genannten Maßnahmen . Die Strenge der
Maßnahmen richtet sich nach dem Ernst der Lage .

b ) Besondere Umstände entstehen unter anderem
durch :

i ) Verhaltensweisen von Konferenzen oder eine
Änderung der Marktbedingungen in einem Ver
kehr , die dazu führen , daß faktisch oder poten
tiell jeder Wettbewerb fehlt bzw . ausgeschaltet
ist , d . h . Verhaltensweisen wie restriktive Prak
tiken , durch die der Verkehr dem Wettbewerb
entzogen wird , oder

ii ) Verhaltensweisen von Konferenzen , die dem
technischen oder wirtschaftlichen Fortschritt
oder der Beteiligung der Verkehrsnutzer an den
Vorteilen dieses Fortschritts im Wege stehen
können ,

iii ) Verhaltensweisen dritter Staaten , die
— die Tätigkeit von Außenseitern in einem

Verkehr verhindern ,
— Konferenzmitgliedern übermäßige Tarife

vorschreiben , oder

— Modalitäten auferlegen , die auf andere Weise
den technischen oder wirtschaftlichen Fort
schritt beeinträchtigen ( Aufteilung der Lade
menge , Beschränkung auf bestimmte Schiffs
typen ).

c ) i ) Wenn der Wettbewerb aufgrund einer Verhal
tensweise eines dritten Staates faktisch oder
potentiell fehlt oder ausgeschaltet zu werden
droht , so nimmt die Kommission mit den zustän
digen Stellen des betreffenden dritten Staates
Konsultationen auf, an die sich erforderlichen
falls Verhandlungen nach Direktiven des Rates
anschließen , um Abhilfe für diese Lage zu schaf
fen .

Artikel 9

Internationale Rechtskollision

( 1 ) In Fällen , in denen die Anwendung dieser Verordnung
auf bestimmte Absprachen oder Verhaltensweisen mit
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften bestimmter Drittlän
der kollidieren kann , so daß wichtige handels- und see
schiffahrtsbezogene Belange der Gemeinschaft in Frage
gestellt würden , konsultiert die Kommission bei erster
Gelegenheit die zuständigen Behörden der betroffenen Dritt
länder , um die vorgenannten Interessen im Rahmen des
Möglichen mit der Beachtung des Gemeinschaftsrechts in
Einklang zu bringen . Die Kommission unterrichtet den in
Artikel 1 5 genannten Beratenden Ausschuß über das Ergeb
nis dieser Konsultationen .

( 2 ) Sind Abkommen mit dritten Ländern auszuhandeln ,
so legt die Kommission dem Rat Empfehlungen vor ; dieser
ermächtigt die Kommission zur Einleitung der erforderlichen
Verhandlungen .
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des Artikels 85 Absatz 1 und des Artikels 85 Absatz 3
erfüllen , so erläßt sie eine Entscheidung zur Anwendung von
Artikel 85 Absatz 3 . In der Entscheidung wird der Zeitpunkt
angegeben , zu dem sie wirksam wird . Dieser Zeitpunkt kann
vor dem Tage liegen , an dem die Entscheidung ergeht .

Die Kommission führt diese Verhandlungen im Benehmen
mit dem in Artikel 15 genannten Beratenden Ausschuß nach
Maßgabe der Direktiven , die ihr der Rat erteilen kann .

( 3 ) Bei der Ausübung der ihm in diesem Artikel übertra
genen Befugnisse beschließt der Rat nach dem in Artikel 84
Absatz 2 des Vertrages festgelegten Beschlußverfahren .

ABSCHNITT II

VERFAHRENSREGELN

Artikel 10

Verfahren auf Beschwerde oder von Amts wegen

Die Kommission leitet Verfahren zur Abstellung von Zuwi
derhandlungen gegen die Verbote der Artikel 85 Absatz 1
oder 86 des Vertrages sowie Verfahren zur Anwendung von
Artikel 7 dieser Verordnung auf Beschwerde oder von Amts
wegen ein .

Zur Einlegung einer Beschwerde sind berechtigt :

a ) die Mitgliedstaaten ,

b ) natürliche oder juristische Personen , die ein berechtigtes
Interesse geltend machen .

Artikel 12

Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 —
Widerspruchsverfahren

( 1 ) Unternehmen und Unternehmensvereinigungen , wel
che für Vereinbarungen , Beschlüsse oder aufeinander abge
stimmte Verhaltensweisen der in Artikel 85 Absatz 1 des
Vertrages bezeichneten Art , an denen sie beteiligt sind ,
Artikel 85 Absatz 3 in Anspruch nehmen wollen , können bei
der Kommission einen Antrag stellen .

( 2 ) Ist die Kommission im Besitz aller Unterlagen und hält
sie den Antrag für zulässig , so veröffentlicht sie den wesent
lichen Teil des Antrags —■ mit der Aufforderung an alle
betroffenen Dritten sowie an die Mitgliedstaaten , der Kom
mission innerhalb einer Frist von 30 Tagen Bemerkungen
mitzuteilen — so bald wie möglich im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften, sofern hinsichtlich der Ver
einbarung , des Beschlusses oder der abgestimmten Verhal
tensweise nicht bereits ein Verfahren aufgrund von
Artikel 10 eingeleitet ist . Die Veröffentlichung muß den
berechtigten Interessen der Unternehmen an der Wahrung
ihrer Geschäftsgeheimnisse Rechnung tragen .

( 3 ) Teilt die Kommission nicht innerhalb einer Frist von
90 Tagen , beginnend mit dem Tag der Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, den Antrag
stellern mit , daß hinsichtlich der Anwendbarkeit des
Artikels 85 Absatz 3 erhebliche Zweifel bestehen , so gelten
die Vereinbarung , der Beschluß oder die aufeinander abge
stimmte Verhaltensweise in den Grenzen der im Antrag
enthaltenen Angaben für die zurückliegende Zeit und für
längstens sechs Jahre nach dem Tage der Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften als von dem
Verbot freigestellt .

Stellt die Kommission nach Ablauf der Frist von 90 Tagen ,
jedoch vor Ablauf der Sechsjahresfrist fest , daß die Voraus
setzungen für die Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 nicht
gegeben sind , so erklärt sie das Verbot des Artikels 85
Absatz 1 durch Entscheidung für anwendbar . Diese Ent
scheidung kann mit rückwirkender Kraft ergehen , wenn die
Beteiligten unrichtige Angaben gemacht haben oder wenn sie
die Freistellung von Artikel 85 Absatz 1 mißbrauchen .

( 4 ) Die Kommission kann an die Antragsteller eine Mit
teilung nach Absatz 3 Unterabsatz 1 richten ; sie muß dies
tun , wenn ein Mitgliedstaat innerhalb von 45 Tagen nach der
gemäß Artikel 15 Absatz 2 erfolgten Übermittlung des
betreffenden Antrags an diesen Mitgliedstaat darum ersucht .
Dieses Ersuchen muß durch Erwägungen begründet werden ,
die sich auf die Wettbewerbsregeln des Vertrages bezie
hen .

Stellt die Kommission fest , daß die Voraussetzungen des
Artikels 85 Absätze 1 und 3 gegeben sind , so erläßt sie die
Entscheidung zur Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 . In

Artikel 1 1

Abschluß der Verfahren auf Beschwerde oder von Amts
wegen

( 1 ) Stellt die Kommission eine Zuwiderhandlung gegen
Artikel 85 Absatz 1 oder Artikel 86 des Vertrages fest , so
kann sie die beteiligten Unternehmen und Unternehmensver
einigungen durch Entscheidung verpflichten , die festgestellte
Zuwiderhandlung abzustellen .

Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieser Verord
nung kann die Kommission , bevor sie eine Entscheidung
nach Unterabsatz 1 erläßt , Empfehlungen zur Abstellung der
Zuwiderhandlungen an die beteiligten Unternehmen und
Unternehmensvereinigungen richten .

( 2 ) Absatz 1 gilt auch für Artikel 7 dieser Verordnung.

( 3 ) Kommt die Kommission zu dem Ergebnis , daß nach
den ihr bekannten Tatsachen kein Anlaß besteht , gegen eine
Vereinbarung, einen Beschluß oder eine Verhaltensweise
aufgrund von Artikel 85 Absatz 1 oder Artikel 86 des
Vertrages oder Artikel 7 dieser Verordnung einzuschreiten ,
so weist sie , wenn es sich um ein Verfahren aufgrund einer
Beschwerde handelt , die Beschwerde durch Entscheidung als
unbegründet zurück .

(4 ) Kommt die Kommission nach einem aufgrund einer
Beschwerde oder von Amts wegen eingeleiteten Verfahren zu
dem Ergebnis , daß eine Vereinbarung, ein Beschluß oder eine
aufeinander abgestimmte Verhaltensweise die Bedingungen
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der Entscheidung wird der Zeitpunkt angegeben , zu dem sie
wirksam wird . Dieser Zeitpunkt kann vor dem Tag der
Antragstellung liegen .

mit den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten durch ;
diese sind berechtigt , zu diesen Verfahren Stellung zu
nehmen .

( 2 ) Die Kommission übermittelt den zuständigen Behör
den der Mitgliedstaaten unverzüglich eine Abschrift der
Beschwerden und Anträge sowie der wichtigsten Schriftstük
ke , die im Rahmen dieser Verfahren bei ihr eingereicht oder
von ihr übermittelt werden .

( 3 ) Ein Beratender Ausschuß für Kartell- und Monopol
fragen auf dem Gebiet des Seeverkehrs ist vor jeder Entschei
dung , die ein in Artikel 10 genanntes Verfahren abschließt ,
sowie vor Entscheidungen nach Artikel 12 Absatz 3 Unter
absatz 2 und Absatz 4 Unterabsatz 2 anzuhören . Er ist
ferner vor dem Erlaß von Ausführungsbestimmungen nach
Artikel 26 anzuhören .

( 4 ) Der Beratende Ausschuß setzt sich aus Beamten
zusammen , die auf dem Gebiet des Seeverkehrs sowie in
Kartell- und Monopolfragen zuständig sind . Jeder Mitglied
staat bestimmt als seine Vertreter zwei Beamte , die im Falle
der Verhinderung durch jeweils einen anderen Beamten
ersetzt werden können .

( 5 ) Die Anhörung erfolgt in einer gemeinsamen Sitzung,
zu der die Kommission einlädt ; diese Sitzung findet frühe
stens vierzehn Tage nach Absendung der Einladung statt .
Der Einladung sind eine Darstellung des Sachverhalts unter
Angabe der wichtigsten Schriftstücke sowie ein Vorentwurf
einer Entscheidung für jeden zu behandelnden Fall beizufü
gen .

( 6 ) Der Beratende Ausschuß kann seine Stellungnahme
abgeben , auch wenn Mitglieder des Ausschuses oder ihre
Vertreter nicht anwesend sind . Das Ergebnis des Anhörungs
verfahrens ist schriftlich niederzulegen und wird dem Ent
scheidungsentwurf beigefügt . Es wird nicht veröffentlicht .

Artikel 13

Geltungsdauer und Widerruf von Entscheidungen
zur Anwendung von Artikel 85 Absatz 3

( 1 ) In der gemäß Artikel 11 Absatz 4 oder Artikel 12
Absatz 4 Unterabsatz 2 erlassenen Entscheidung zur Anwen
dung von Artikel 85 Absatz 3 ist anzugeben , für welchen
Zeitraum sie gilt ; dieser Zeitraum beträgt in der Regel
mindestens sechs Jahre . Die Entscheidung kann mit Bedin
gungen und Auflagen verbunden werden .

( 2 ) Die Entscheidung kann erneuert werden , wenn die
Voraussetzungen des Artikels 85 Absatz 3 weiterhin erfüllt
sind .

( 3 ) Die Kommission kann die Entscheidung widerrufen
oder ändern oder den Beteiligten bestimmte Handlungen
untersagen ,

a ) wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse in einem für die
Entscheidung wesentlichen Punkt geändert haben ,

b ) wenn die Beteiligten einer mit der Entscheidung verbun
denen Auflage zuwiderhandeln ,

c ) wenn die Entscheidung auf unrichtigen Angaben beruht
oder arglistig herbeigeführt worden ist ,

d ) wenn die Beteiligten die durch die Entscheidung erlangte
Freistellung von Artikel 85 Absatz 1 mißbrauchen .

In den Fällen der Buchstaben b ), c ) und d ) kann die
Entscheidung mit rückwirkender Kraft widerrufen wer
den .

Artikel 14

Zuständigkeit

Vorbehaltlich der Nachprüfung der Entscheidung durch den
Gerichtshof ist die Kommission ausschließlich zuständig ,
— Verpflichtungen nach Artikel 7 aufzuerlegen ,
— Entscheidungen nach Artikel 85 Absatz 3 zu erlassen .

Die Behörden der Mitgliedstaaten behalten die Zuständigkeit
zur Entscheidung darüber , ob die Voraussetzungen der
Artikel 85 Absatz 1 oder Artikel 86 erfüllt sind , solange die
Kommission weder ein Verfahren zur Ausarbeitung einer
Entscheidung im Einzelfall eingeleitet noch die in Artikel 12
Absatz 3 Unterabsatz 1 vorgesehene Mitteilung übersandt
hat .

Artikel 16

Auskunftsverlangen

( 1 ) Die Kommission kann zur Erfüllung der ihr in dieser
Verordnung übertragenen Aufgaben von den Regierungen
und den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sowie
von Unternehmen und Unternehmensvereinigungen alle
erforderlichen Auskünfte einholen .

( 2 ) Richtet die Kommission ein Auskunftsverlangen an
ein Unternehmen oder an eine Unternehmensvereinigung , so
übermittelt sie der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats ,
in dessen Gebiet sich der Sitz des Unternehmens oder der
Unternehmensvereinigung befindet , gleichzeitig eine Ab
schrift dieses Verlangens .

( 3 ) In ihrem Verlangen weist die Kommission auf die
Rechtsgrundlage und den Zweck des Verlangens sowie auf
die in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b ) für den Fall der
Erteilung einer unrichtigen Auskunft vorgesehenen Zwangs
maßnahmen hin .

(4 ) Zur Erteilung der Auskunft sind die Inhaber der
Unternehmen oder deren Vertreter sowie bei juristischen

Artikel 15

Verbindung mit den Behörden der Mitgliedstaaten

( 1 ) Die Kommission führt die in dieser Verordnung
vorgesehenen Verfahren in enger und stetiger Verbindung
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Personen , Gesellschaften und nicht rechtsfähigen Vereinen
die nach Gesetz oder Satzung zur Vertretung berufenen
Personen verpflichtet .

( 5 ) Wird eine von Unternehmen oder Unternehmensver
einigungen verlangte Auskunft innerhalb einer von der
Kommission festgesetzten Frist nicht oder nicht vollständig
erteilt , so fordert die Kommission die Auskunft durch
Entscheidung an . Die Entscheidung bezeichnet die geforder
ten Auskünfte , bestimmt eine angemessene Frist zur Ertei
lung der Auskünfte und weist auf die in Artikel 1 9 Absatz 1
Buchstabe b ) und Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe c ) vorgese
henen Zwangsmaßnahmen sowie auf das Recht hin , vor dem
Gerichtshof gegen die Entscheidung Klage zu erheben .

( 6 ) Die Kommission übermittelt der zuständigen Behörde
des Mitgliedstaats , in dessen Gebiet sich der Sitz des
Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung befindet ,
gleichzeitig eine Abschrift der Entscheidung .

( 2 ) Die mit der Nachprüfung beauftragten Bediensteten
der Kommission üben ihre Befugnisse unter Vorlage eines
schriftlichen Prüfungsauftrags aus , in dem der Gegenstand
und der Zweck der Nachprüfung bezeichnet sind und in dem
auf die in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe c ) vorgesehenen
Zwangsmaßnahmen für den Fall hingewiesen wird , daß die
angeforderten Bücher oder sonstigen Geschäftsunterlagen
nicht vollständig vorgelegt werden . Die Kommission unter
richtet die zuständige Behörde des Mitgliedstaats , in dessen
Gebiet die Nachprüfung vorgenommen werden soll , recht
zeitig vor der Nachprüfung über den Prüfungsauftrag und die
Person des beauftragten Bediensteten .

( 3 ) Unternehmen und Unternehmensvereinigungen sind
verpflichtet , die Nachprüfungen zu dulden , welche die
Kommission in einer Entscheidung angeordnet hat . Die
Enscheidung bezeichnet den Gegenstand und den Zweck der
Nachprüfung , bestimmt den Zeitpunkt des Beginns der
Nachprüfung und weist auf die in Artikel 19 Absatz 1
Buchstabe c ) und Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe d ) vorgese
henen Zwangsmaßnahmen sowie auf das Recht hin , vor dem
Gerichtshof gegen die Entscheidung Klage zu erheben .

(4 ) Die Kommission erläßt die in Absatz 3 bezeichneten
Entscheidungen nach Anhörung der zuständigen Behörde
des Mitgliedstaats , in dessen Gebiet die Nachprüfung vorge
nommen werden soll .

( 5 ) Bedienstete der zuständigen Behörde des Mitglied
staats , in dessen Gebiet die Nachprüfung vorgenommen
werden soll , können auf Antrag dieser Behörde oder auf
Antrag der Kommission die Bediensteten der Kommission bei
der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen .

( 6 ) Widersetzt sich ein Unternehmen einer aufgrund
dieses Artikels angeordneten Nachprüfung, so gewährt der
betreffende Mitgliedstaat den beauftragten Bediensteten der
Kommission die erforderliche Unterstützung, damit diese
ihre Nachprüfungen durchführen können . Zu diesem Zweck
treffen die Mitgliedstaaten vor dem 1 . Januar 1989 und nach
Anhörung der Kommission die erforderlichen Maßnah
men .

Artikel 17

Nachprüfungen durch Behörden der Mitgliedstaaten

( 1 ) Auf Ersuchen der Kommission nehmen die zuständi
gen Behörden der Mitgliedstaaten Nachprüfungen vor ,
welche die Kommission aufgrund von Artikel 1 8 Absatz 1 für
angezeigt hält oder in einer Entscheidung nach Artikel 18
Absatz 3 angeordnet hat . Die mit der Durchführung der
Nachprüfungen beauftragten Bediensteten der zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten üben ihre Befugnisse unter
Vorlage eines schriftlichen Prüfungsauftrags der zuständigen
Behörde desjenigen Mitgliedstaats aus , in dessen Gebiet die
Nachprüfung vorgenommen werden soll . In dem Prüfungs
auftrag sind der Gegenstand und der Zweck der Nachprü
fung zu bezeichnen .

(2 ) Bedienstete der Kommission können auf Antrag der
Kommission oder auf Antrag der zuständigen Behörde des
Mitgliedstaats , in dessen Gebiet die Nachprüfung vorgenom
men werden soll , die Bediensteten dieser Behörde bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen .

Artikel 19

Geldbußen

( 1 ) Die Kommission kann gegen Unternehmen und
Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung Geldbu
ßen in Höhe von einhundert bis fünftausend ECU festsetzen ,
wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig

a ) bei einer Mitteilung nach Artikel 5 Absatz 5 oder in
einem Antrag nach Artikel 12 unrichtige oder irreführen
de Angaben machen ,

b ) eine nach Artikel 16 Absatz 3 oder 5 verlangte Auskunft
unrichtig oder nicht innerhalb der in einer Entscheidung
nach Artikel 16 Absatz 5 gesetzten Frist erteilen ,

c ) bei Nachprüfungen nach Artikel 17 oder 18 die angefor
derten Bücher oder sonstigen Geschäftsunterlagen nicht
vollständig vorlegen oder die in einer Entscheidung nach
Artikel 18 Absatz 3 angeordnete Nachprüfung nicht
dulden .

Artikel 18

Nachprüfungsbefugnisse der Kommission

( 1 ) Die Kommission kann zur Erfüllung der ihr in dieser
Verordnung übertragenen Aufgaben bei Unternehmen und
Unternehmensvereinigungen alle erforderlichen Nachprü
fungen vornehmen .

Zu diesem Zweck verfügen die beauftragten Bediensteten der
Kommission über folgende Befugnisse :

a ) die Bücher und sonstigen Geschäftsunterlagen zu prü
fen ,

b ) Abschriften oder Auszüge aus Büchern und Geschäftsun
terlagen anzufertigen ,

c) mündliche Erklärungen an Ort und Stelle anzufordern ,

d ) alle Räumlichkeiten , Grundstücke und Transportmittel
der Unternehmen zu betreten .
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das Zwangsgeld festgesetzt worden war , so kann die Kom
mission die endgültige Höhe des Zwangsgeldes auf einen
Betrag festsetzen , der unter dem Betrag liegt , der sich aus der
ursprünglichen Entscheidung ergeben würde .

( 3 ) Artikel 15 Absätze 3 und 4 sind anzuwenden .

Artikel 21

Nachprüfung durch den Gerichtshof

Bei Klagen gegen Entscheidungen der Kommission , in denen
eine Geldbuße oder ein Zwangsgeld festgesetzt ist , hat der
Gerichtshof die Befugnis zu unbeschränkter Nachprüfung
der Entscheidung im Sinne von Artikel 172 des Vertrages ; er
kann die festgesetzte Geldbuße oder das festgesetzte Zwangs
geld aufheben , herabsetzen oder erhöhen .

( 2 ) Die Kommission kann gegen Unternehmen und
Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung Geldbu
ßen in Höhe von eintausend bis einer Million ECU oder über
diesen Betrag hinaus bis zu zehn vom Hundert des von jedem
einzelnen an der Zuwiderhandlung beteiligten Unternehmen
im letzten Geschäftsjahr erzielten Umsatzes festsetzen , wenn
sie vorsätzlich oder fahrlässig

a ) gegen Artikel 85 Absatz 1 oder Artikel 86 des Vertrages
verstoßen oder einer Verpflichtung nach Artikel 7 dieser
Verordnung nicht nachkommen ,

b ) einer nach Artikel 5 oder Artikel 13 Absatz 1 erteilten
Auflage zuwiderhandeln .

Bei der Festsetzung der Höhe der Geldbuße ist neben der
Schwere des Verstoßes auch die Dauer der Zuwiderhandlung
zu berücksichtigen .

( 3 ) Artikel 15 Absätze 3 und 4 sind anzuwenden .

( 4 ) Die Entscheidungen aufgrund der Absätze 1 und 2
sind nicht strafrechtlicher Art .

( 5 ) Die in Absatz 2 Buchstabe a ) vorgesehene Geldbuße
darf nicht für Handlungen festgesetzt werden , die nach der
bei der Kommission vorgenommenen Anmeldung und vor
der Entscheidung der Kommission über die Anwendung von
Artikel 85 Absatz 3 des Vertrages begangen werden , soweit
sie in den Grenzen der in der Anmeldung dargelegten
Tätigkeit liegen .

Diese Bestimmung findet jedoch keine Anwendung , sobald
die Kommission den betreffenden Unternehmen mitgeteilt
hat , daß sie aufgrund vorläufiger Prüfung der Auffassung ist ,
daß die Voraussetzungen des Artikels 85 Absatz 1 des
Vertrages vorliegen und eine Anwendung des Artikels 85
Absatz 3 nicht gerechtfertigt ist .

Artikel 22

Rechnungseinheit

Für die Anwendung der Artikel 19 bis 21 gilt die ECU , wie sie
für die Aufstellung des Haushaltsplans der Gemeinschaft
nach den Artikeln 207 und 209 des Vertrages vorgesehen
ist .

Artikel 23

Anhörung Beteiligter und Dritter

( 1 ) Vor Entscheidungen aufgrund von Artikel 1 1 , Artikel
12 Absatz 3 Unterabsatz 2 , Artikel 12 Absatz 4 , Artikel 13
Absatz 3 sowie Artikel 19 und 20 gibt die Kommission den
beteiligten Unternehmen und Unternehmensvereinigungen
Gelegenheit , sich zu den von der Kommission in Betracht
gezogenen Beschwerdepunkten zu äußern .

( 2 ) Soweit die Kommission oder die zuständigen Behör
den der Mitgliedstaaten es für erforderlich halten , können sie
auch andere Personen oder Personenvereinigungen anhören .
Beantragen Personen oder Personenvereinigungen , daß sie
angehört werden , so ist diesem Antrag stattzugeben , wenn
sie ein ausreichendes Interesse glaubhaft machen .

( 3 ) Will die Kommission eine Entscheidung nach Artikel
85 Absatz 3 des Vertrages erlassen , so veröffentlicht sie den
wesentlichen Inhalt der betreffenden Vereinbarungen ,
Beschlüsse oder aufeinander abgestimmten Verhaltenswei
sen mit der Aufforderung an alle betroffenen Dritten , der
Kommission innerhalb einer von ihr auf mindestens einen
Monat festzusetzenden Frist Bemerkungen mitzuteilen . Die
Veröffentlichung muß den berechtigten Interessen der Unter
nehmen an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse Rech
nung tragen .

Artikel 20

Zwangsgelder

( 1 ) Die Kommission kann gegen Unternehmen und
Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung Zwangs
gelder in Höhe von fünfzig bis eintausend ECU für jeden Tag
des Verzugs von dem in der Entscheidung bestimmten
Zeitpunkt an festsetzen , um sie anzuhalten ,

a ) eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 85 Absatz 1 oder
Artikel 86 des Vertrages , deren Abstellung sie in einer
Entscheidung nach Artikel 11 angeordnet hat , zu unter
lassen oder einer nach Artikel 7 auferlegten Verpflich
tung nachzukommen ,

b ) eine nach Artikel 13 Absatz 3 untersagte Handlung
abzustellen ,

c ) eine Auskunft vollständig und richtig zu erteilen , die sie
in einer Entscheidung nach Artikel 16 Absatz 5 angefor
dert hat ,

d ) eine Nachprüfung zu dulden , die sie in einer Entschei
dung nach Artikel 18 Absatz 3 angeordnet hat .

( 2 ) Sind die Unternehmen oder Unternehmensvereinigun
gen der Verpflichtung nachgekommen , zu deren Erfüllung

Artikel 24

Berufsgeheimnis

( 1 ) Die bei Anwendung der Artikel 17 und 18 erlangten
Kenntnisse dürfen nur zu dem mit der Auskunft oder
Nachprüfung verfolgten Zweck verwertet werden .
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( 2 ) Die Kommission und die zuständigen Behörden der
Mitgliedstaaten sowie ihre Beamten und sonstigen Bedien
steten sind verpflichtet , Kenntnisse nicht preiszugeben , die
sie bei Anwendung dieser Verordnung erlangt haben und die
ihrem Wesen nach unter das Berufsgeheimnis fallen ; die
Artikel 23 und 25 bleiben unberührt .

( 3 ) Die Vorschriften der Absätze ,1 und 2 stehen der
Veröffentlichung von Übersichten oder Zusammenfassun
gen , die keine Angaben über einzelne Unternehmen oder
Unternehmensvereinigungen enthalten , nicht entgegen .

( 2 ) Die Veröffentlichung erfolgt unter Angabe der Betei
ligten und des wesentlichen Inhalts der Entscheidung; sie
muß den berechtigten Interessen der Unternehmen an der
Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse Rechnung tragen .

Artikel 26

Ausführungsbestimmungen

Die Kommission ist ermächtigt , Ausführungsbestimmungen
über den Umfang der Mitteilungspflicht nach Artikel 5
Absatz 5 über Form , Inhalt und andere Einzelheiten der
Beschwerden nach Artikel 10 , der Anträge nach Artikel 12
sowie über die Anhörung nach Artikel 23 Absätze 1 und 2 zu
erlassen .Artikel 25

Veröffentlichung von Entscheidungen

( 1 ) Die Kommission veröffentlicht die Entscheidungen ,
die sie nach Artikel 11 , Artikel 12 Absatz 3 Unterabsatz 2 ,
Artikel 12 Absatz 4 und Artikel 13 Absatz 3 erläßt .

Artikel 27

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1 . Juli 1987 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Brüssel am 22 . Dezember 1986 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. SHAW
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 4057/ 86 DES RATES

vom 22 . Dezember 1986

über unlautere Preisbildungspraktiken in der Seeschiffahrt

DER RAT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft , insbesondere auf Artikel 84
Absatz 2 ,

nach Kenntnisnahme von dem Verordnungsentwurf der
Kommission ,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (*),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschus
ses ( 2 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Es besteht Grund zu der Annahme , daß die wettbewerbliche
Teilnahme der Flotten der Mitgliedstaaten an der internatio
nalen Linienschiffahrt durch bestimmte unlautere Verhal
tensweisen von Drittlandreedereien beeinträchtigt wird ; die
se Annahme beruht unter anderem auf dem Informations
system , das mit der Entscheidung 78 / 774 / EWG ( 3 ) einge
führt wurde .

Aufgrund der Struktur des Wirtschaftszweigs der Seeschif
fahrt der Gemeinschaft erscheint es angebracht , daß die
Bestimmungen dieser Verordnung auch für außerhalb der
Gemeinschaft ansässige Staatsangehörige der Mitgliedstaa
trn sowie für Linienreedereien mit Sitz außerhalb der
Gemeinschaft gelten , sofern diese von Staatsangehörigen der
Mitgliedstaaten kontrolliert werden und ihre Schiffe nach
den dort geltenden Rechtsvorschriften registriert sind .

Solche unlauteren Verhaltensweisen bestehen in der ständi
gen Berechnung von Frachtraten für die Beförderung ausge
wählter Güter unter der niedrigsten Frachtrate , die von
niedergelassenen und repräsentativen Reedereien für die
gleichen Güter berechnet wird .

Solche Preisbildungspraktiken werden dadurch ermöglicht ,
daß ein der Gemeinschaft nicht angehörender Staat markt
fremde Vorteile gewährt .

Die Gemeinschaft sollte zu Ausgleichsmaßnahmen gegen
solche Preisbildungspraktiken in der Lage sein .

Es bestehen keine völkerrechtlich vereinbarten Regeln dar
über , was unter unlauteren Preisen in der Seeschiffahrt zu
verstehen ist .

Zur Feststellung unlauterer Preisbildungspraktiken ist daher
eine angemessene Berechnungsmethode vorzusehen . Bei der

Berechnung der „normalen Frachtrate" sind die vergleichba
ren effektiven Frachtraten niedergelassener und repräsenta
tiver Unternehmen zu berücksichtigen , die innerhalb oder
außerhalb der Konferenzen operieren ; andernfalls kann die
Frachtrate auch auf der Grundlage der Kosten vergleichbarer
Unternehmen zuzüglich einer angemessenen Gewinnspanne
ermittelt werden .

Für die Bestimmung einer Schädigung sind geeignete Fakto
ren festzulegen .

Es müssen Verfahren festgelegt werden , nach denen derjeni
ge , der im Namen von Reedereien der Gemeinschaft handelt ,
die sich durch unlautere Preisbildungspraktiken geschädigt
oder bedroht fühlen , einen Antrag auf Einleitung eines
Verfahrens stellen kann . Es sollte klargestellt werden , daß im
Falle der Rücknahme eines Antrags auf Einleitung eines
Verfahrens das Verfahren eingestellt werden kann , aber
nicht notwendigerweise eingestellt werden muß .

Die Mitgliedstaaten und die Kommission sollten sowohl in
bezug auf die Unterrichtung über das Vorliegen unlauterer
Preisbildungspraktiken und über die sich daraus ergebende
Schädigung als auch hinsichtlich der anschließend auf
Gemeinschaftsebene vorzunehmenden Prüfung der Angele
genheit zusammenarbeiten . Zu diesem Zweck sollten in
einem Beratenden Ausschuß Konsultationen stattfinden .

Es ist angebracht , die Verfahrensregeln für die Untersuchung
ausdrücklich festzulegen , insbesondere die Rechte und
Pflichten der Gemeinschaftsbehörden und der betroffenen
Parteien , sowie die Bedingungen , unter denen interessierte
Parteien Zugang zu Informationen erhalten und beantragen
können , über die wichtigsten Tatsachen und Überlegungen
unterrichtet zu werden , aufgrund deren beabsichtigt wird ,
Ausgleichsabgaben festzusetzen .

Als Abschreckungsmaßnahme gegen unlautere Preisbil
dungspraktiken , aber ohne den Preiswettbewerb von nicht
der Konferenz angehörigen Schiffahrtslinien zu verhindern ,
einzuschränken oder zu verzerren , sofern diese auf einer
angemessenen und kaufmännischen Grundlage tätig sind , ist
es zweckmäßig , in Fällen , in denen der endgültig festgestellte
Sachverhalt beweist , daß unlautere Preisbildungspraktiken
und eine Schädigung vorliegen , die Möglichkeit vorzusehen ,
aus besonderen Gründen eine Ausgleichsabgabe zu erhe
ben .

Es ist wichtig , gemeinsame Regeln für die Anwendung der
Ausgleichsabgaben festzulegen , um ihre ordnungsgemäße
und einheitliche Erhebung sicherzustellen . Angesichts der
Art dieser Abgaben können diese Regeln von den Regeln für
die Erhebung der üblichen Einfuhrabgaben abweichen .

Es sind offene und den Grundsätzen der Billigkeit entspre
chende Verfahren zur Überprüfung bereits getroffener Maß
nahmen und , wenn die Umstände es erfordern , einer Wie
deraufnahme der Untersuchung vorzusehen .

i 1 ) ABl . Nr . C 255 vom 15 . 10 . 1986 , S. 169 .
( 2 ) ABI . Nr . C 344 vom 31 . 12 . 1985 , S. 31 .
( 3 ) ABl . Nr . L 258 vom 21 . 9 . 1978 , S. 35 .
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Es sollten geeignete Verfahren für die Prüfung der Anträge
auf Erstattung von Ausgleichsabgaben eingeführt
werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

entstehenden festen und variablen Kosten zuzüglich
eines angemessenen Betrags für Gemeinkosten
berücksichtigt .

d ) „Reedereien der Gemeinschaft"

— alle Güterreedereien , die im Sinne des Vertrages ihren
Sitz in einem Mitgliedstaat der Gemeinschaft
haben ;

— außerhalb der Gemeinschaft ansässige Staatsangehö
rige der Mitgliedstaaten und Güterreedereien, die
ihren Sitz außerhalb der Gemeinschaft haben und von
Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates kontrolliert
werden , wenn ihre Schiffe in einem Mitgliedstaat
nach dessen Rechtsvorschriften registriert sind .

Artikel 1

Geltungsbereich

Diese Verordnung legt Verfahren gegen unlautere Preisbil
dungspraktiken bestimmter im internationalen Verkehr täti
ger Linienreederein dritter Länder fest , welche die Frachtver
hältnisse auf einer bestimmten Schiffahrtsroute nach , von
oder innerhalb der Gemeinschaft ernsthaft stören und eine
erhebliche Schädigung der auf dieser Route tätigen Reederei
en der Gemeinschaft sowie der Interessen der Gemeinschaft
verursachen oder zu verursachen drohen .

Artikel 2

Um den in Artikel 1 genannten unlauteren Preisbildungs
praktiken , die eine erhebliche Schädigung verursachen , zu
begegnen , kann die Gemeinschaft eine Ausgleichsabgabe
erheben .

Bei Gefahr einer erheblichen Schädigung darf lediglich eine
Prüfung gemäß Artikel 4 durchgeführt werden .

Artikel 4

Untersuchung einer Schädigung

( 1 ) Die Untersuchung einer Schädigung erstreckt sich auf
folgende Faktoren :

a ) die von den Wettbewerbern der Reedereien der Mitglied
staaten auf der betreffenden Schiffahrtsroute angebote
nen Frachtraten , damit unter Berücksichtigung der Qua
lität der von allen betroffenen Reedereien gebotenen
Leistungen insbesondere festgestellt werden kann , ob
diese Frachtraten erheblich unter den von den Reedereien
der Mitgliedstaaten angebotenen normalen Frachtraten
lagen ;

b ) Auswirkungen des vorstehenden Faktors für die Reede
reien der Gemeinschaft , wie sie in der Entwicklung einer
Reihe wirtschaftlicher Indikatoren erkennbar werden ;
solche Indikatoren sind unter anderem :

— bediente Häfen

— Kapazitätsauslastung
— Charterbuchungen
— Marktanteil

— Frachtraten ( d . h . Senkung der Frachraten oder
Verhinderung von andernfalls eingetretenen Fracht
erhöhungen )

— Gewinne

— Kapitalverzinsung
— Investitionen

— Beschäftigung .

( 2 ) Wird die Gefahr einer Schädigung geltend gemacht , so
kann die Kommission außerdem prüfen , ob effektiv damit zu
rechnen ist , daß eine bestimmte Lage sich zu einer tatsächli
chen Schädigung entwickelt . Hierbei können auch Faktoren
berücksichtigt werden wie

a ) die Zunahme der Tonnage , die auf der Schiffahrtsroute
eingesetzt wird , auf welcher der Wettbewerb mit den
Reedereien der Gemeinschaft stattfindet ;

b ) die Kapazität , die im Land der Wettbewerber der
Reedereien der Gemeinschaft bereits vorhanden ist oder
in absehbarer Zeit einsatzfähig sein wird , und die

Artikel 3

Im Sinne dieser Verordnung bedeutet

a ) „Drittlandsreedereien" Linienreedereien , die nicht unter
Buchstabe d ) genannt sind ;

b ) „unlautere Preisbildungspraktiken" das regelmäßige An
gebot von Frachtraten für bestimmte oder alle Güter auf
einer bestimmten Schiffahrtsroute nach , von oder inner
halb der Gemeinschaft , die niedriger sind als die norma
len Frachtraten , die während eines Zeitraums von min
destens sechs Monaten berechnet wurden , sofern diese
niedrigeren Frachtraten dadurch ermöglicht werden , daß
den betreffenden Reedereien marktfremde Vorteile
zugute kommen , die von einem nicht der Gemeinschaft
angehörenden Staat gewährt werden ;

c ) für die Berechnung der „normalen Frachtrate" wird
folgendes zugrunde gelegt :
i ) der vergleichbare Satz , der im normalen Geschäfts

gang einer Reederei für die gleiche Dienstleistung auf
der gleichen oder einer vergleichbaren Schiffahrtsrou
te von niedergelassenen und repräsentativen Unter
nehmen , denen die Vorteile nach Buchstabe b ) nicht
zugute kommen , tatsächlich berechnet wird ;

ii ) oder sonst der rechnerisch ermittelte Satz , der unter
Zugrundelegung der Kosten von Unternehmen , denen
die Vorteile nach Buchstabe b ) nicht zugute kommen ,
sowie einer angemessenen Gewinnspanne bestimmt
wird . Für die Berechnung dieser Kosten werden
sämtliche im normalen Geschäftsgang einer Reederei
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Wahrscheinlichkeit , daß die sich aus dieser Kapazität
ergebende Tonnage auf der unter Buchstabe a ) genann
ten Schiffahrtsroute eingesetzt wird .

( 3 ) Eine Schädigung , die durch andere Faktoren verur
sacht wird , welche ebenfalls einzeln oder gemeinsam die
Reedereien der Gemeinschaft beeinträchtigen , darf nicht den
betreffenden Praktiken zugeschrieben werden .

innerhalb derer die Mitgliedstaaten ihre Stellungnahmen
abgeben oder mündliche Konsultationen beantragen kön
nen .

( 4 ) Die Konsultationen erstrecken sich insbesondere
auf:

a ) das Vorliegen unlauterer Preisbildungspraktiken und
deren Ausmaß ;

b ) das Vorliegen und den Umfang einer Schädigung;

c ) den ursächlichen Zusammenhang zwischen den unlaute
ren Preisbildungspraktiken und der Schädigung;

d ) die Maßnahmen , die unter den gegebenen Umständen
zur Verhütung oder Behebung der durch die unlauteren
Preisbildungspraktiken hervorgerufenen Schädigung zu
treffen sind , sowie die Einzelheiten ihrer Anwendung.

Artikel 5

Antrag auf Verfahrenseinleitung

( 1 ) Jede natürliche oder juristische Person sowie jede
Vereinigung ohne Rechtspersönlichkeit , die im Namen des
Wirtschaftszweigs der Seeschiffahrt der Gemeinschaft han
delt , welche sich durch unlautere Preisbildungspraktiken für
geschädigt oder bedroht hält , kann einen schriftlichen
Antrag auf Einleitung eines Verfahrens stellen .

( 2 ) Der Antrag muß genügend Beweismittel für das
Vorliegen unlauterer Preisbildungspraktiken und für die
dadurch verursachte Schädigung enthalten .

( 3 ) Der Antrag kann an die Kommission oder an einen
Mitgliedstaat gerichtet werden , der ihn an die Kommission
weiterleitet . Die Kommission übersendet den Mitgliedstaa
ten eine Abschrift aller Anträge , die ihr zugehen .

( 4 ) Der Antrag kann zurückgenommen werden ; in diesem
Fall kann das Verfahren eingestellt werden , es sei denn , daß
dies nicht im Interesse der Gemeinschaft liegt .

( 5 ) Stellt sich nach Konsultationen heraus , daß der
Antrag nicht genügend Beweismittel enthält , um die Einlei
tung einer Untersuchung zu rechtfertigen , so wird der
Antragsteller hiervon unterrichtet .

( 6 ) Verfügt ein Mitgliedstaat , ohne daß ein Antrag
gestellt ist , über ausreichende Beweismittel sowohl hinsicht
lich unlauterer Preisbildungspraktiken als auch hinsichtlich
einer sich daraus ergebenden Schädigung von Reedereien der
Gemeinschaft , so teilt er diese Beweismittel sofort der
Kommission mit .

Artikel 7

Einleitung und Durchführung der Untersuchung

( 1 ) Stellt sich nach Konsultationen heraus , daß genügend
Beweismittel vorliegen , um die Einleitung eines Verfahrens
zu rechtfertigen , so verfährt die Kommission unverzüglich
wie folgt :

a ) Sie gibt im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
die Einleitung eines Verfahrens bekannt ; dabei bezeich
net sie die betroffene ausländische Reederei und deren
Ursprungsland , legt die eingegangenen Informationen in
zusammengefaßter Form dar , weist darauf hin , daß ihr
alle in diesem Zusammenhang sachdienlichen Angaben
zu übermitteln sind , und setzt eine Frist fest , innerhalb
derer die betroffenen Parteien ihre Ansichten schriftlich
vortragen und den Antrag stellen können , von der
Kommission nach Maßgabe von Absatz 5 mündlich
angehört zu werden .

b ) Sie unterrichtet die ihres Wissens betroffenen Reedereien ,
Verlader und Spediteure sowie die Antragsteller .

c ) Sie leitet die Untersuchung auf Gemeinschaftsebene im
Zusammenwirken mit den Mitgliedstaaten ein ; diese
Untersuchung erstreckt sich sowohl auf die unlauteren
Preisbildungspraktiken als auch auf die dadurch verur
sachte Schädigung und wird nach Maßgabe der Absätze 2
bis 8 durchgeführt ; die Untersuchung unlauterer Preisbil
dungspraktiken erstreckt sich normalerweise über einen
Zeitraum von nicht weniger als sechs Monaten unmittel
bar vor der Einleitung des Verfahrens .

( 2 ) a ) Erforderlichenfalls holt die Kommission alle Informa
tionen ein , die sie für notwendig erachtet , und ver
sucht , diese Informationen mit den Reedereien , Agen
ten , Verladern , Spediteuren , Konferenzen , Vereini
gungen und Organisationen zu überprüfen , sofern die
betreffenden Unternehmen oder Organisationen zu
stimmen .

b ) Erforderlichenfalls führt die Kommission nach Kon
sultationen Untersuchungen in Drittländern durch ,
sofern die betroffenen Unternehmen zustimmen und
die offiziell unterrichtete Regierung des betreffenden

Artikel 6

Konsultationen

( 1 ) In dieser Verordnung vorgesehene Konsultationen
finden in einem Beratenden Ausschuß statt , der aus Vertre
tern jedes Mitgliedstaats besteht und in dem ein Vertreter der
Kommission den Vorsitz führt . Konsultationen werden auf
Antrag eines Mitgliedstaates oder auf Veranlassung der
Kommission umgehend eingeleitet .

( 2 ) Der Ausschuß wird von seinem Vorsitzenden einbe
rufen . Dieser übermittelt den Mitgliedstaaten so bald wie
möglich alle zweckdienlichen Unterlagen .

( 3 ) Erforderlichenfalls können die Konsultationen nur im
schriftlichen Wege erfolgen ; in diesem Fall unterrichtet die
Kommission die Mitgliedstaaten und legt eine Frist fest ,
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Landes keine Einwände erhebt . Die Kommission wird
von Bediensteten derjenigen Mitgliedstaaten unter
stützt , die darum ersucht haben .

( 3)a ) Die Kommission kann die Mitgliedstaaten ersu
chen ,
— ihr Auskünfte zu erteilen ;
— alle erforderlichen Nachprüfungen und Kontrol

len anzustellen , und zwar insbesondere bei Verla
dern , Spediteuren , Reedereien der Gemeinschaft
und ihren Agenten ;

— Untersuchungen in Drittländern durchzuführen ,
sofern die betroffenen Unternehmen zustimmen
und die offiziell unterrichtete Regierung des
betreffenden Landes keine Einwände erhebt .

b ) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Vor
kehrungen , um den Ersuchen der Kommission nach
zukommen . Sie teilen dieser die erbetenen Auskünfte
sowie die Ergebnisse der angestellten Nachprüfungen ,
Kontrollen oder Untersuchungen mit .

c ) Sind diese Informationen von allgemeinem Interesse
oder wird ihre Übermittlung von einem Mitgliedstaat
erbeten , so übermittelt die Kommission sie den Mit
gliedstaaten , sofern sie nicht vertraulich sind ; in
diesem Falle übermittelt sie eine nichtvertrauliche
Zusammenfassung .

d ) Bedienstete der Kommission können auf deren Antrag
oder auf Antrag eines Mitgliedstaats die Bediensteten
der Mitgliedstaaten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben
unterstützen .

( 4 ) a ) Der Antragsteller und die bekanntermaßen betroffe
nen Verlader und Reedereien können alle der Kom
mission von einer an der Untersuchung beteiligten
Partei zur Verfügung gestellten Unterlagen mit Aus
nahme der von der Gemeinschaft oder ihren Mitglied
staaten erstellten internen Dokumente einsehen ,
soweit sie für die Vertretung ihrer Interessen erheblich
und nicht vertraulich im Sinne von Artikel 8 sind und
von der Kommission bei der Untersuchung verwendet
werden . Sie richten zu diesem Zweck einen schriftli
chen Antrag an die Kommission , in dem die
gewünschten Unterlagen angegeben werden .

b ) Die Reedereien , die Gegenstand der Untersuchung
sind , und der Antragsteller können beantragen , über
die wesentlichen Tatsachen und Überlegungen unter
richtet zu werden , aufgrund deren beabsichtigt wird ,
die Erhebung endgültiger Ausgleichsabgaben anzure
gen .

c ) i ) Anträge auf Unterrichtung gemäß Buchstabe b )
müssen

— bei der Kommission schriftlich eingereicht
werden ;

— die einzelnen Punkte bezeichnen , über die
Auskunft verlangt wird .

ii ) Die Unterrichtung kann entweder mündlich oder
schriftlich erfolgen , je nachdem , was die Kom
mission für angemessen erachtet . Spätere Ent

scheidungen der Kommission oder des Rates
werden hierdurch nicht präjudiziert . Vertrauli
che Informationen werden in Übereinstimmung
mit Artikel 8 behandelt .

iii ) Die Unterrichtung darf in der Regel nicht später
als fünfzehn Tage vor der Vorlage eines Vor
schlags der Kommission für Maßnahmen gemäß
Artikel 11 erfolgen . Bemerkungen nach erfolgter
Unterrichtung werden nur berücksichtigt , wenn
sie innerhalb einer von der Kommission im
Einzelfall festgesetzten Frist eingehen , die minde
stens zehn Tage beträgt , wobei der Dringlichkeit
der Angelegenheit gebührend Rechnung getragen
wird .

( 5 ) Die Kommission kann die betroffenen Parteien anhö
ren . Sie müssen angehört werden , wenn sie innerhalb der
Frist , die durch die im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften veröffentlichte Bekanntmachung festgesetzt ist , eine
solche Anhörung schriftlich beantragt und dabei nachgewie
sen haben , daß sie eine interessierte Partei sind , die wahr
scheinlich vom Ergebnis des Verfahrens betroffen sein wird ,
und daß besondere Gründe für ihre mündliche Anhörung
sprechen .

( 6 ) Ferner gibt die Kommission den unmittelbar betroffe
nen Parteien auf Antrag Gelegenheit zusammenzutreffen ,
damit Meinungen einander gegenübergestellt und gegebe
nenfalls widerlegt werden können . Dabei trägt sie der
notwendigen Vertraulichkeit der Informationen und den
Bedürfnissen der Parteien Rechnung . Keine Partei ist ver
pflichtet , an einer Zusammenkunft teilzunehmen , und ihre
Abwesenheit ist ihrer Sache nicht abträglich .

( 7 ) a ) Die Bestimmungen dieses Artikels schließen nicht
aus , daß der Rat vorläufige Feststellungen trifft oder
beschleunigte Maßnahmen ergreift .

b ) Verweigert eine betroffene Partei den Zugang zu
Informationsquellen oder erteilt sie nicht innerhalb
eines angemessenen Zeitraums die erforderlichen
Auskünfte oder behindert sie erheblich die Untersu
chung , so können positive oder negative Entschei
dungen auf der Grundlage der verfügbaren Informa
tionen getroffen werden .

( 8 ) Verfahren über unlautere Preisbildungspraktiken ste
hen der Zollabfertigung der Waren , auf die sich die betref
fenden Frachtraten beziehen , nicht entgegen .

( 9 ) a ) Eine Untersuchung wird abgeschlossen , indem sie
eingestellt wird oder indem Maßnahmen nach Arti
kel 11 ergriffen werden . Sie muß in der Regel
innerhalb eines Jahres nach der Verfahrenseinleitung
abgeschlossen sein .

b ) Ein Verfahren wird abgeschlossen , indem die Unter
suchung ohne die Festsetzung von Abgaben und
ohne die Annahme von Verpflichtungen eingestellt
wird oder indem solche Abgaben auslaufen oder
aufgehoben oder indem solche Verpflichtungen
gemäß Artikel 14 oder 15 für erledigt erklärt wer
den .
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für die Einstellung des Verfahrens vor . Das Verfahren ist
eingestellt , wenn der Rat nicht innerhalb eines Monats mit
qualifizierter Mehrheit anders entschieden hat .

( 2 ) Die Kommission unterrichtet die bekanntermaßen
betroffenen Parteien und gibt die Einstellung des Verfahrens
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften unter Anga
be der wesentlichen Schlußfolgerungen und mit einer Zusam
menfassung der dafür maßgeblichen Gründe bekannt .

Artikel 8

Vertrauliche Informationen

( 1 ) Die in Anwendung dieser Verordnung erhaltenen
Informationen können nur zu dem Zweck verwendet wer
den , zu dem sie eingeholt worden sind .

( 2 ) a ) Der Rat , die Kommission und die Mitgliedstaaten
sowie deren Bedienstete geben die Informationen ,
die sie bei der Anwendung dieser Verordnung erhal
ten haben und für die der Auskunftgeber vertrauliche
Behandlung beantragt hat , nicht bekannt , es sei
denn , daß der Auskunftgeber ausdrücklich die
Erlaubnis hierzu erteilt .

b ) Jeder Antrag auf vertrauliche Behandlung muß die
Gründe der Vertraulichkeit der Informationen sowie
eine nichtvertrauliche Zusammenfassung der Infor
mationen oder eine Begründung enthalten , weshalb
die Informationen nicht auf diese Weise zusammen
gefaßt werden können .

( 3 ) Informationen werden in der Regel dann als vertrau
lich betrachtet , wenn sich ihre Bekanntgabe wahrscheinlich
in erheblichem Grade nachteilig auf den Auskunftgeber oder
die Informationsquelle auswirken würde .

(4 ) Stellt sich jedoch heraus , daß ein Antrag auf vertrau
liche Behandlung nicht gerechtfertigt ist und daß der Aus
kunftgeber weder bereit ist , die Informationen bekanntzuge
ben noch ihrer Bekanntgabe in allgemeiner oder in zusam
mengefaßter Form zuzustimmen , so können diese Informa
tionen unberücksichtigt bleiben .

Die Informationen können ebenfalls unberücksichtigt blei
ben , wenn ein solcher Antrag gerechtfertigt ist , aber der
Auskunftgeber nicht bereit ist , eine nichtvertrauliche Zusam
menfassung vorzulegen , obwohl die Informationen auf diese
Weise zusammengefaßt werden können .

( 5 ) Dieser Artikel steht der Bekanntgabe allgemeiner
Informationen durch die Gemeinschaftsorgane und insbe
sondere der Gründe für die in Anwendung dieser Verord
nung getroffenen Entscheidungen oder der Bekanntgabe der
Beweismittel , auf die sich die Behörden der Gemeinschaft
stützten , soweit dies notwendig war , um diese Gründe in
Gerichtsverfahren zu erläutern , nicht entgegen . Diese
Bekanntgabe muß dem berechtigten Interesse der betroffenen
Parteien an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse Rech
nung tragen .

Artikel 10

Verpflichtungen

( 1 ) Werden während einer Untersuchung Verpflichtun
gen angeboten , welche die Kommission nach Konsultationen
für annehmbar hält , so kann die Untersuchung ohne Fest
setzung von Ausgleichsabgaben eingestellt werden .

Sofern nicht ganz besondere Umstände vorliegen , können
Verpflichtungen nur bis zum Ablauf der gemäß Artikel 7
Absatz 4 Buchstabe c ) Ziffer iii ) festgesetzten Frist für
Bemerkungen angeboten werden . Uber eine solche Einstel
lung wird nach dem Verfahren des Artikels 9 Absatz 1
entschieden ; die Unterrichtung und Bekanntgabe erfolgen
gemäß Artikel 9 Absatz 2 .

( 2 ) Unter den in Absatz 1 genannten Verpflichtungen sind
Verpflichtungen zu verstehen , denen zufolge die Frachtraten
in einem Umfang geändert werden , der es der Kommission
ermöglicht festzustellen , daß die unlauteren Preisbildungs
praktiken oder die schädigenden Auswirkungen beseitigt
werden .

( 3 ) Verpflichtungen können von der Kommission vorge
schlagen werden , jedoch berührt die Tatsache , daß solche
Verpflichtungen nicht angeboten werden oder daß einer
Aufforderung hierzu nicht Folge geleistet wird , nicht die
Beurteilung des Falles . Die Fortsetzung der unlauteren
Preisbildungspraktiken kann jedoch als Anzeichen dafür
gewertet werden , daß eine drohende Schädigung mit größe
rer Wahrscheinlichkeit eintreten wird .

(4 ) Auch nach Annahme einer Verpflichtung wird die
Untersuchung des Vorliegens einer Schädigung zu Ende
geführt , wenn die Kommission nach Konsultationen dies
beschließt , oder wenn die betroffenen Reedereien der
Gemeinschaft einen entsprechenden Antrag stellen . In die
sem Fall wird die Verpflichtung ohne weiteres gegenstands
los , wenn die Kommission nach Konsultationen feststellt ,
daß keine Schädigung vorliegt . Ist jedoch die Feststellung,
daß keine Schädigung droht , vorwiegend auf das Bestehen
einer Verpflichtung zurückzuführen , so kann die Kommis
sion verlangen , daß die Verpflichtung weiterhin befolgt
wird .

( 5 ) Die Kommission kann von jeder Partei , von der eine
Verpflichtung angenommen wurde , verlangen , daß sie in
regelmäßigen Abständen Auskünfte über die Einhaltung der
Verpflichtung erteilt und die Überprüfung der diesbezügli
chen Angaben gestattet . Kommt eine Partei diesem Verlan
gen nicht nach , so wird dies als eine Verletzung der
Verpflichtung angesehen .

Artikel 9

Einstellung des Verfahrens , wenn keine Schutzmaßnahmen
erforderlich sind

( 1 ) Stellt sich nach Konsultationen heraus , daß keine
Schutzmaßnahme erforderlich ist , und sind im Beratenden
Ausschuß nach Artikel 6 Absatz 1 keine Einwendungen
erhoben worden , so wird das Verfahren eingestellt . Andern
falls legt die Kommission dem Rat umgehend einen Bericht
über das Ergebnis der Konsultationen sowie einen Vorschlag
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werden von den Mitgliedstaaten unabhängig von den Zöllen ,
Steuern und anderen üblicherweise bei der Einfuhr von
beförderten Gütern geforderten Abgaben erhoben .

( 6 ) Die Erlaubnis zum Ver- oder Entladen von Ladung in
einem Hafen der Gemeinschaft kann von der Stellung einer
Sicherheit abhängig gemacht werden , die den Betrag der
Abgaben entspricht .

Artikel 11

Ausgleichsabgaben

Ergibt sich aus einer Untersuchung , daß unlautere Preisbil
dungspraktiken vorliegen , daß diese eine Schädigung verur
sachen und daß die Interessen der Gemeinschaft ein gemein
schaftliches Vorgehen erforderlich machen , so schlägt die
Kommission dem Rat nach der in Artikel 6 vorgesehenen
Konsultation vor , eine Ausgleichsabgabe einzuführen . Der
Rat beschließt hierüber binnen zwei Monaten mit qualifizier
ter Mehrheit .

Artikel 12

Bei ihren Beschlüssen über die Ausgleichsabgaben berück
sichtigt der Rat in gebührender Weise auch außenhandels
politische Erwägungen sowie die Interessen der Häfen und
seeverkehrspolitische Erwägungen der betroffenen Mitglied
staaten .

Artikel 14

Überprüfung

( 1 ) Verordnungen zur Festsetzung von Ausgleichsabga
ben und Entscheidungen über die Annahme der Verpflich
tungen werden im Bedarfsfall ganz oder teilweise einer
Überprüfung unterzogen . Diese Überprüfung wird auf
Antrag eines Mitgliedstaats oder auf Veranlassung der
Kommission vorgenommen . Eine Überprüfung findet auch
auf Antrag einer betroffenen Partei statt , wenn diese Beweis
mittel hinsichtlich veränderter Umstände vorlegt , die ausrei
chen , um die Notwendigkeit einer Überprüfung zu rechtfer
tigen , und sofern mindestens ein Jahr seit Abschluß der
Untersuchung vergangen ist . Entsprechende Anträge sind an
die Kommission zu richten , die die Mitgliedstaaten benach
richtigt .

( 2 ) Haben Konsultationen ergeben , daß eine Überprü
fung angebracht ist , so wird die Untersuchung gemäß Arti
kel 7 erneut eröffnet , sofern die Umstände dies erfordern .
Diese Wiedereröffnung des Verfahrens berührt nicht per se
die in Anwendung befindlichen Maßnahmen .

( 3 ) Die Maßnahmen werden von dem für ihre Einführung
zuständigen Gemeinschaftsorgan geändert oder mit oder
ohne Rückwirkung aufgehoben , sofern die gegebenenfalls
nach Wiedereröffnung der Untersuchung durchgeführte
Überprüfung dies rechtfertigt .

Artikel 13

Allgemeine Vorschriften für die Abgaben

( 1 ) Ausgleichsabgaben für die betreffenden ausländischen
Reedereien werden durch Verordnungen festgesetzt .

( 2 ) Diese Verordnungen geben insbesondere Aufschluß
über den Betrag und die Art der festgesetzten Abgabe , das
beförderte Gut bzw. die beförderten Güter , den Namen und
das Ursprungsland der betreffenden ausländischen Reederei
sowie die Gründe , auf die sie sich stützen .

( 3 ) Die Abgaben dürfen nicht den Unterschied zwischen
der effektiv berechneten Frachtrate und der normalen
Frachtrate gemäß Artikel 3 Buchstabe c ) übersteigen . Sie
sollten niedriger sein , wenn eine geringere Abgabe ausreicht ,
um die Schädigung zu beseitigen .

( 4 ) a ) Abgaben dürfen weder rückwirkend festgesetzt noch
rückwirkend erhöht werden und gelten für die
Beförderung von Gütern , die nach dem Inkrafttreten
dieser Abgaben in einem Hafen der Gemeinschaft
ver- oder entladen werden .

b ) Wenn jedoch der Rat feststellt , daß eine Verpflich
tung verletzt oder zurückgenommen wurde , so kön
nen auf Vorschlag der Kommission endgültige Aus
gleichsabgaben auf Güter erhoben werden , die nicht
früher als 90 Tage vor dem Zeitpunkt der Anwen
dung dieser Abgaben in einem Hafen der Gemein
schaft ver- oder ^entladen wurden ; im Falle der
Verletzung oder der Rücknahme einer Verpflichtung
dürfen solche Abgaben jedoch nicht rückwirkend auf
die Beförderung von Gütern erhoben werden , die vor
dem Zeitpunkt der Verletzung oder der Rücknahme
in einem Hafen der Gemeinschaft ver- oder entladen
wurden . Diese Abgaben können auf der Grundlage
der vor der Annahme der Verpflichtung festgestell
ten Tatsachen berechnet werden .

( 5 ) Die Abgaben , deren Art , Satz und sonstige Anwen
dungsmodalitäten bei ihrer Festsetzung bestimmt werden ,

Artikel 15

( 1 ) Vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatzes 2
treten Ausgleichsabgaben und Verpflichtungen fünf Jahre
nach dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens oder ihrer
letztmaligen Änderung oder Bestätigung außer Kraft .

( 2 ) In der Regel veröffentlicht die Kommission nach
Konsultationen innerhalb von sechs Monaten vor Ablauf des
Fünfjahreszeitraums im Amtsblatt der Europäischen Ge
meinschaften eine Mitteilung über das bevorstehende Aus
laufen der betreffenden Maßnahme und unterrichtet die
bekanntermaßen betroffenen Reedereien der Gemeinschaft .
In dieser Mitteilung wird die Frist genannt , innerhalb derer
die betreffenden Parteien ihre Ansichten schriftlich vortragen
und den Antrag stellen können , von der Kommission gemäß
Artikel 7 Absatz 5 mündlich angehört zu werden .

Weist eine beteiligte Partei nach , daß das Auslaufen der
Maßnahme wiederum einer Schädigung oder einer drohen
den Schädigung führen würde , wo nimmt die Kommission
eine Überprüfung der Maßnahme vor . Die Maßnahme bleibt
bis zum Abschluß dieser Überprüfung in Kraft .
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Laufen Ausgleichsabgaben und Verpflichtungen aufgrund
dieses Artikels aus , so veröffentlicht die Kommission eine
entsprechende Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäi
schen Gemeinschaften .

Die Kommission unterrichtet umgehend die übrigen Mit
gliedstaaten und gibt ihre Stellungnahme ab . Stimmen die
Mitgliedstaaten der Stellungnahme der Kommission zu oder
erheben sie binnen eines Monats nach der Unterrichtung
keine Einwände , so kann die Kommission die Entscheidung
treffen , die der obengenannten Stellungnahme entspricht . In
allen übrigen Fällen beschließt die Kommission im Anschluß
an Konsultationen darüber , ob und inwieweit dem Antrag
stattgegeben wird .

Artikel 17

Schlußbestimmungen

Diese Verordnung schließt die^ Anwendung besonderer
Regeln , die in Abkommen zwischen der Gemeinschaft und
Drittländern vorgesehen sind , nicht aus .

Artikel 16

Rückerstattungen

( 1 ) Kann die betreffende Reederei nachweisen , daß die
erhobene Abgabe den Unterschied zwischen der berechneten
Frachtrate und der normalen Frachtrate gemäß Artikel 3
Buchstabe c ) übersteigt , so wird der Mehrbetrag erstattet .

( 2 ) Die ausländische Reederei kann an die Kommission
einen Antrag auf Erstattung gemäß Artikel 1 richten . Der
Antrag ist binnen drei Monaten nach der ordnungsgemäßen
Festlegung des Betrages der zu erhebenden Ausgleichsabga
ben durch die zuständigen Behörden über den Mitgliedstaat ,
in dessen Hafen die beförderten Güter ver- oder entladen
wurden , einzureichen .

Der Mitgliedstaat übermittelt der Kommission diesen Antrag
so bald wie möglich , gegebenenfalls mit einer Stellungnahme
zur Begründetheit des Antrags .

Artikel 18

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1 . Juli 1987 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Brüssel am 22 . Dezember 1986 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. SHAW



31 . 12 . 86 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr . L 378 / 21

VERORDNUNG ( EWG ) Nr. 4058 / 86 DES RATES

vom 22 . Dezember 1986

für ein koordiniertes Vorgehen zum Schutz des freien Zugangs zu Ladungen in der
Seeschiffahrt

Eine Beschränkung des Zugangs zu Massengutladungen
würde sich für die Handelsflotten der Mitgliedstaaten ungün
stig auswirken sowie die Frachtkosten solcher Ladungen
wesentlich erhöhen und hätte somit ernste Folgen für die
Handelsinteressen der Gemeinschaft .

Die Gemeinschaft sollte in der Lage sein , koordinierte
Maßnahmen der Mitgliedstaaten zu veranlassen , wenn die
Wettbewerbsstellung der Handelsflotten der Mitgliedstaaten
oder die Handelsinteressen dieser Staaten durch Ladungsvor
behalte für Reedereien von Drittländern beeinträchtigt wer
den oder wenn dies aufgrund einer internationalen Überein
kunft erforderlich ist .

In der Entscheidung 77 / 587 / EWG ( 3 ) sind unter anderem
Konsultationen über die verschiedenen Aspekte der Entwick
lungen vorgesehen , die in den Beziehungen zwischen Mit
gliedstaaten und dritten Ländern auf dem Gebiet des Seever
kehrs eingetreten sind .

In der Entscheidung 83 / 573 / EWG ( 4 ) ist unter anderem
vorgesehen , daß die Mitgliedstaaten eine Abstimmung ihrer
etwaigen Gegenmaßnahmen gegenüber Drittländern vorneh
men und daß beschlossen werden kann , daß die Mitglied
staaten gemeinsam geeignete Gegenmaßnahmen treffen , die
Bestandteil ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften sind .

Das mit diesen Entscheidungen gebotene Instrumentarium
ist weiterzuentwickeln und zu verfeinern , damit den Mit
gliedstaaten gegebenenfalls ein koordiniertes Vorgehen auf
Antrag eines oder mehrerer Mitgliedstaaten oder aufgrund
einer internationalen Übereinkunft zur Verfügung steht —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft , insbesondere auf Artikel 84
Absatz 2 ,

nach Kenntnisnahme von dem Verordnungsentwurf der
Kommission ,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments 0 ),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschus
ses ( 2 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Immer mehr Länder gehen dazu über , ihre Handelsflotte
entweder einseitig durch Rechtsvorschriften oder Verwal
tungsmaßnahmen oder aber durch zweiseitige Abkommen
mit anderen Ländern zu schützen .

Einige Länder haben durch von ihnen getroffene Maßnah
men oder von ihnen aufgezwungene Praktiken die Anwen
dung des Grundsatzes eines freien Wettbewerbs im Seever
kehr mit einem oder mehreren Mitgliedstaaten der Gemein
schaft verfälscht .

Im Linienverkehr räumt das am 6 . Oktober 1983 in Kraft
getretene Übereinkommen der Vereinten Nationen über
einen Verhaltenskodex für Linienkonferenzen den Mitglieds
reedereien einer Konferenz , die einen Pool bildet , bestimmte
Rechte ein .

Drittländer , die Vertragsparteien oder Unterzeichner dieses
Übereinkommens sind , legen die entsprechenden Bestim
mungen zunehmend so aus , daß sie die Rechte ihrer Reede
reien aus diesem Übereinkommen , sowohl in der Linien
schiffahrt als auch bei Trampdiensten , zum Nachteil von
Reedereien der Gemeinschaft oder von Reedereien anderer
OECD-Länder , unabhängig davon , ob sie Konferenzmitglie
der sind oder nicht , effektiv erweitern .

Im Massengutverkehr gibt es auf Seiten von Drittländern eine
zunehmende Tendenz , den Zugang zur Massengutfracht zu
beschränken , was den weitgehend freien Wettbewerb im
Massengutverkehr ernsthaft gefährdet . Die Mitgliedstaaten
bekräftigen ihr Festhalten am freien Wettbewerb , der eines
der wesentlichen Merkmale des Massengutverkehrs mit
festen und flüssigen Waren darstellt , und geben ihrer Über
zeugung Ausdruck , daß die Einführung einer Ladungsauftei
lung bei diesem Verkehr zu einer wesentlichen Erhöhung der
Beförderungskosten führen würde und damit ernste Folgen
für die Handelsinteressen aller Länder hätte .

Artikel 1

Das in dieser Verordnung vorgesehene Verfahren wird
angewandt , wenn das Vorgehen eines Drittlandes oder seiner
Behörden den freien Zugang von Reedereien der Mitglied
staaten oder von in einem Mitgliedstaat nach dessen Rechts
vorschriften registrierten Schiffen zu folgenden Beförde
rungsleistungen beschränkt oder zu beschränken droht :

— Beförderung von Linienladungen im Kodex-Verkehr , es
sei denn , dieses Vorgehen erfolgt im Einklang mit dem
Übereinkommen der Vereinten Nationen über einen
Verhaltenskodex für Linienkonferenzen ;

— Beförderung von Linienladungen im Nicht-Kodex-Ver
kehr ;

— Beförderung von Massengutladungen und allen anderen
Ladungen im Trampverkehr ;

(>) ABl . Nr . C 255 vom 15 . 10 . 1986 , S. 169 .
( 2 ) ABl . Nr . C 344 vom 31 . 12 . 1985 , S. 31 .

( 3 ) ABl . Nr . L 239 vom 17 . 9 . 1977 , S. 23 .
( 4 ) ABl . Nr . L 332 vom 28 . 11 . 1983 , S. 37 .
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— Beförderung von Reisenden ;

— Beförderung von Personen und Gütern zu oder zwischen
Off-shore-Anlagen .

Dieses Verfahren berührt nicht die völkerrechtlichen Ver
pflichtungen der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten .

ii ) ein Kontingent auferlegt wird ;
iii ) Abgaben erhoben werden .

( 2 ) Diplomatische Schritte werden vor Gegenmaßnah
men unternommen .

Solche Gegenmaßnahmen dürfen die völkerrechtlichen Ver
pflichtungen der Europäischen Gemeinschaft und ihrer
Mitgliedstaaten nicht berühren , müssen den Interessen aller
Beteiligten Rechnung tragen und dürfen weder unmittelbar
noch mittelbar zu Verkehrsverlagerungen innerhalb der
Gemeinschaft führen .

Artikel 2

Im Sinne dieser Verordnung ist

— ein „Home-Trader" eine Reederei eines Drittlandes , die
einen Verkehrsdienst zwischen ihrem eigenen Land und
einem oder mehreren Mitgliedstaaten unterhält ;

— ein „Cross-Trader" eine Reederei eines Drittlandes , die
einen Verkehrsdienst zwischen einem anderen Drittland
und einem oder mehreren Mitgliedstaaten unterhält .

Artikel 5

( 1 ) Bei Beschlüssen über eine oder mehrere Gegenmaß
nahmen im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b ) führt
der Rat gegebenenfalls folgendes an :

a ) die Umstände , die zum Erlaß der Gegenmaßnahmen
geführt haben ;

b ) den Verkehr oder die Hafengruppe , für welche die
Gegenmaßnahme gilt ;

c ) die Flagge oder Reederei des Drittlandes , dessen Ladungs
vorbehaltsmaßnahmen den freien Zugang zu Ladungen
in dem betreffenden Schiffahrtgebiet beschränken ;

d ) die Höchstmenge ( Prozentsatz , Gewichtstonnen , Contai
ner ) oder den Wert der Fracht , die in Häfen der Mitglied
staaten ver- oder entladen werden darf;

e ) die Höchstzahl von Abfahrten von und nach Häfen der
Mitgliedstaaten ;

f) die Höhe oder den Prozentsatz und die Berechnungs
grundlage der zu erhebenden Abgaben sowie die Art ihrer
Erhebung ;

g ) die Dauer der Gegenmaßnahme .

( 2 ) Sind Gegenmaßnahmen im Sinne von Absatz 1 nach
den innerstaatlichen Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaa
tes nicht vorgesehen , so können sie von dem betreffenden
Mitgliedstaat gemäß dem in Artikel 3 Unterabsatz 3 genann
ten Beschluß des Rates auf der Grundlage dieser Verordnung
getroffen werden .

Artikel 3

Ein koordiniertes Vorgehen kann von einem Mitgliedstaat
beantragt werden .

Der Antrag ist an die Kommission zu richten ; diese unter
breitet dem Rat binnen vier Wochen geeignete Empfehlungen
oder Vorschläge .

Der Rat kann nach dem Abstimmungsverfahren des Artikels
84 Absatz 2 des Vertrages ein koordiniertes Vorgehen im
Sinne des Artikels 4 beschließen .

Bei seinen Beschlüssen über ein koordiniertes Vorgehen trägt
der Rat in gebührender Weise außenhandelspolitischen
Erwägungen wie auch den Interessen der Häfen sowie den
schiffahrtspolitischen Erwägungen der betreffenden Mit
gliedstaaten Rechnung .

Artikel 4

( 1 ) Das koordinierte Vorgehen kann aus folgenden Maß
nahmen bestehen :

a ) diplomatischen Schritten gegenüber den betreffenden
Drittländern , insbesondere , wenn die von diesen getrof
fenen Maßnahmen den Zugang zu Ladungen zu
beschränken drohen ;

b ) Gegenmaßnahmen gegen die Reederei oder die Reederei
en der betreffenden Drittländer oder gegen die Reederei
oder die Reedereien anderer Länder , die aus den Maß
nahmen der betreffenden Länder Nutzen ziehen , gleich
gültig , ob sie als Home-Trader oder als Cross-Trader in
Gemeinschaftsverkehren tätig sind .

Solche einzelnen oder kombinierten Gegenmaßnahmen
können darin bestehen , daß

i ) das Einholen einer Erlaubnis zum Verladen , Beför
dern und Entladen von Fracht gefordert wird , wobei
diese Erlaubnis mit bestimmten Bedingungen und
Verpflichtungen verknüpft werden kann ;

Artikel 6

( 1 ) Hat der Rat den Vorschlag für ein koordiniertes
Vorgehen innerhalb eines Zeitraums von zwei Monaten
nicht angenommen , so können die Mitgliedstaaten einzel
staatliche Maßnahmen einseitig oder als Gruppe treffen ,
wenn die Umstände dies erfordern .

( 2 ) In dringenden Fällen können die Mitgliedstaaten
einseitig oder als Gruppe jedoch die erforderlichen einzel
staatlichen Maßnahmen als vorläufige Maßnahmen auch vor
Ablauf des in Absatz 1 genannten Zeitraums von zwei
Monaten treffen .

( 3 ) Einzelstaatliche Maßnahmen aufgrund des vorliegen
den Artikels sind der Kommission und den übrigen Mitglied
staaten unverzüglich mitzuteilen .



31 . 12 . 86 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 378 /23

anderen OECD-Landes beschränkt oder zu beschränken
droht , sofern zwischen diesem Land und der Gemeinschaft
eine Abmachung auf Gegenseitigkeit über koordinierten
Widerstand im Falle einer Beschränkung des Zugangs zu
Ladungen besteht .

Das betreffende Land kann ein koordiniertes Vorgehen
beantragen und sich entsprechend der vorliegenden Verord
nung daran beteiligen .

Artikel 7

Während des Zeitraums , für den die Gegenmaßnahme gelten
soll , konsultieren die Mitgliedstaaten und die Kommission
einander entsprechend dem Konsultationsverfahren gemäß
der Entscheidung 77 / 587 /EWG alle drei Monate oder
früher , falls sich dies als notwendig erweist , um die Auswir
kungen der getroffenen Gegenmaßnahmen zu erörtern .

Artikel 8

Das in dieser Verordnung vorgesehene Verfahren kann
angewandt werden , wenn das Vorgehen eines Drittlandes
oder einer seiner Behörden den Zugang von Reedereien eines

Artikel 9

Diese Verordnung tritt am 1 . Juli 1987 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Brüssel am 22 . Dezember 1986 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. SHAW
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 4059 / 86 DES RATES

vom 22 . Dezember 1986

über die Gewährung einer Finanzhilfe für Verkehrsinfrastrukturvorhaben

DER RAT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft , insbesondere auf Artikel 75 ,

auf Vorschlag der Kommission ,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments 0 ),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschus
ses ( 2 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Der Rat hat auf seiner Tagung vom 11 . November 1986
Schlußfolgerungen betreffend die Ziele und Kriterien eines
mittelfristigen Programms angenommen .

Die im Haushaltsplan 1985 vorgesehenen Mittel für finan
zielle Hilfen im Bereich der Verkehrsinfrastruktur sollten im
Einklang mit diesen Zielen und Kriterien verwendet wer
den .

Für die einzelnen Vorhaben im Rahmen des Programms
1985 sollten Obergrenzen der Finanzhilfen der Gemeinschaft
festgelegt werden .

Die Einzelheiten für die Durchführung dieser Verordnung
sollten festgelegt werden —

— Autobahn Aachen - Köln : Erhöhung der Kapazität im
Raum Köln (Bundesrepublik Deutschland),

— Straße A 120 zu den Häfen der Ostküste : Bau einer
Umgehungsstraße bei Braintree ( Vereinigtes König
reich),

— Straße Toulouse - Barcelona : Verbesserung des
Streckenabschnitts Pensaguel - Le Vernet (Frankreich ),

— Eisenbahnstrecke Bayonne - Hendaye : Erhöhung der
Kapazität und der Sicherheit (Frankreich ).

Arbeiten auf Hauptverbindungen:

— Zwischen den Niederlanden und Belgien : Arbeiten zur
Fertigstellung der Autobahn Bergen op Zoom - Antwer
pen (Niederlande und Belgien),

— Zufahrten zu den Ärmelkanalhäfen und dem geplanten
Ärmelkanaltunnel : Fertigstellung der Autobahn M 20
zwischen Ashford und Maidstone (Vereinigtes König
reich ),

— Transitverbindung zwischen Seeland und Schweden :
Elektrifizierung und Verbesserung der Eisenbahnstrecke
Ringsted - Rungsted (Dänemark).

Arbeiten zur Verbesserung der Verbindungen mit Randge
bieten der Gemeinschaft:

— Auf der Hauptverbindungsstraße Peloponnes - jugosla
wische Grenze :

— Inofita - Schimatari ( Griechenland),
- Ritsona - Thivai ( Griechenland),

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

— Solomos - Nemea ( Griechenland).

— Auf der Haupteisenbahnlinie Athen - Saloniki - Idomeni
( Grenze):
— Sfinga - Aliartos (Griechenland),
— Tithoria - Domokos - Larissa ( Griechenland),

Artikel 1

( 1 ) Im Rahmen der verfügbaren Mittel aus dem Haushalt
1985 gewährt die Gemeinschaft unter den in den Artikeln 2
und 3 festgelegten Bedingungen eine Finanzhilfe für Ver
kehrsinfrastrukturvorhaben , die den im Anhang beschriebe
nen Zielen und Kriterien entsprechen .

(2 ) Die in Absatz 1 genannten Vorhaben sind nachste
hend aufgeführt :

Transitverbindungen:

— Brenner - Bozen : Verbesserung der Eisenbahnverbin
dung (Italien),

— Straßenzufahrt zum Montblanc-Tunnel : Bau eines Tun
nels bei Chavants (Frankreich ),

— Saloniki - Idomeni (Griechenland).

— Auf der Nord-Süd-Hauptverbindungsstraße in Irland :
— Umgehungsstraße bei Dunleer (Irland ).

— Auf den Hauptdurchgangsstrecken auf der iberischen
Halbinsel :

— Irun-Straße N 620 (E 82) nach Portugal : Umgehung
bei Tordesillas ( Spanien),

— Porto-Straße IP 4 (E 801 ) zur spanischen Grenze :
Paredes - Peñafiel (Portugal ).

Andere Vorhaben:

— Hafen von Ostende : Arbeiten im Zusammenhang mit
dem Bau einer neuen Laderampe für Fahrzeuge ( Bel
gien);

0 ) Stellungnahme vom 12 . Dezember 1986 ( noch nicht im Amts
blatt veröffentlicht).

( 2 ) Stellungnahme vom 16 . Dezember 1986 ( noch nicht im Amts
blatt veröffentlicht).
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— Brenner-Verbindung zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und Italien durch Österreich : Vorbereitende
Studien und Vorarbeiten für das Verbesserungsvorhaben
(Italien ).

zwölf Monaten nach Zustellung der Entscheidung zurückzu
erstatten .

( 2 ) Unbeschadet der Kontrollen , welche die Mitgliedstaa
ten aufgrund ihrer Rechts- und Verwaltungsvorschriften
vornehmen , und unbeschadet des Artikels 206a des Vertra
ges sowie jeglicher Kontrolle nach Maßgabe von Artikel 209
Buchstabe c ) des Vertrages führen die zuständigen Stellen des
betreffenden Mitgliedstaats und die Bediensteten der Kom
mission oder andere von dieser hierzu beauftragte Personen
Nachprüfungen an Ort und Stelle oder Erhebungen über die
finanziell unterstützten Vorhaben durch . Die Kommission
setzt für die Durchführung dieser Nachprüfungen Fristen
und informiert den Mitgliedstaat im voraus , um von ihm jede
erforderliche Hilfe zu erhalten .

( 3 ) Mit diesen Nachprüfungen an Ort und Stelle oder
Erhebungen über die finanziell unterstützten Vorhaben soll
festgestellt werden ,

a ) ob die verwaltungsmäßige Abwicklung den Gemein
schaftsvorschriften entspricht ;

b ) ob Belege vorhanden sind , und ob diese mit den finanziell
unterstützten Vorhaben übereinstimmen ;

c) unter welchen Bedingungen die Vorhaben durchgeführt
und überprüft werden ;

d ) ob die durchgeführten Vorhaben den Voraussetzungen
für die Gewährung der Finanzhilfe entsprechen .

(4 ) Die Kommission kann die Zahlung der Finanzhilfe für
ein Vorhaben aussetzen , wenn bei einer Kontrolle Unregel
mäßigkeiten oder eine wesentliche Änderung der Art oder der
Bedingungen des Vorhabens , die der Kommission nicht zur
Genehmigung vorgelegt worden sind , festgestellt werden .

Artikel 2

( 1 ) Die Finanzhilfe aufgrund dieser Verordnung für Vor
haben , die nach dieser Verordnung ausgewählt wurden , darf
nicht über 25 % der Gesamtkosten jedes Vorhabens oder der
speziellen Phase des Vorhabens , für die eine Hilfe vorgesehen
ist , hinausgehen . Diese Hilfe kann im Falle von Studien , die
zur Vorbereitung der Bauarbeiten durchgeführt werden , bis
zu 50 % erhöht werden . >

( 2 ) Die Beiträge aus allen Haushaltsquellen der Gemein
schaft dürfen in keinem Fall 50% der Gesamtkosten eines
bestimmten Vorhabens übersteigen .

( 3 ) Eine Vorschußzahlung bis zu 40% der Gemein
schaftshilfe kann zur Beschleunigung der Durchführung des
Vorhabens gewährt werden .

(4 ) Zur Gewährung der in Artikel 1 genannten Finanzhil
fe der Gemeinschaft trifft die Kommission im Einvernehmen
mit den betreffenden Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung
der für erforderlich gehaltenen Beträge die zur Durchführung
dieser Verordnung erforderlichen Maßnahmen .

Artikel 3

( 1 ) Wird ein Vorhaben , für das eine Finanzhilfe gewährt
wurde , nicht wie vorgesehen ausgeführt oder sind die
vorgesehenen Bedingungen nicht erfüllt , so kann die Finanz
hilfe durch eine Entscheidung der Kommission gekürzt oder
widerrufen werden .

Etwaige ungerechtfertigt gezahlte Beträge sind der Gemein
schaft von dem betreffenden Begünstigten innerhalb von

Artikel 4

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Brüssel am 22 . Dezember 1986 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. SHAW
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ANHANG

ZIELE UND KRITERIEN DER INFRASTRUKTURPOLITIK DER GEMEINSCHAFT IM RAHMEN EINES
MITTELFRISTIGEN PROGRAMMS

I. ZIELE

Es wird angestrebt , Infrastrukturvorhaben von gemeinschaftlicher Bedeutung zu koordinieren und zu fördern, um
ein modernes und effizientes Verkehrsnetz in der Gemeinschaft zu schaffen , das einem echten Verkehrsbedarf auf
den Hauptverkehrsverbindungen der Gemeinschaft auf europäischer Ebene gerecht wird . Dabei soll die
Infrastrukturpolitik in die gemeinsame Verkehrspolitik und in die Bemühungen zur Verstärkung des wirtschaft
lichen und sozialen Zusammenhalts der Gemeinschaft integriert werden .

Unbeschadet der Frage , ob das mittelfristige Programm auch Häfen und Flughäfen einschließen sollte , hat die
Gemeinschaftstätigkeit folgende Ziele :

— Beseitigung von Engpässen ;

— Anbindung von Gebieten , die sich in der Gemeinschaft geographisch entweder in einer Binnen- oder in einer
Randlage befinden ;

Senkung der Kosten des Transitverkehrs in Zusammenarbeit mit den gegebenenfalls betroffenen dritten
Ländern ;

— Verbesserung der Verbindungen in Land-See-Korridoren ;

— Ausbau von Verbindungen mit hohem Leistungsstandard zwischen den wichtigsten Großstadtgebieten ,
einschließlich Eisenbahn-Hochgeschwindigkeitsverbindungen .

II . KRITERIEN

Der Beurteilung von Verkehrsinfrastrukturprogrammen im Hinblick auf eine Gemeinschaftsunterstützung im
Rahmen des mittelfristigen Programms werden unbeschadet der genauen Form dieser Unterstützung folgende
Kriterien zugrunde gelegt :

a ) Bedeutung des betreffenden Vorhabens für die Gemeinschaft , die danach beurteilt wird , inwieweit es zur
Verwirklichung der unter Punkt I genannten allgemeinen und praktischen Ziele beiträgt . Dabei sind unter
anderem folgende Faktoren zu berücksichtigen :

Bedeutung des derzeitigen oder potentiellen internationalen innergemeinschaftlichen Verkehrs ;
— Bedeutung des Handels der Gemeinschaft mit dritten Ländern auf der von dem Vorhaben betroffenen

Verbindung ;
Umfang des Beitrags , den das Vorhaben zur Schaffung eines homogenen und ausgewogenen Verkehrs
netzes im gemeinschaftlichen Rahmen leistet , das den derzeitigen und den zukünftigen Erfordernissen des
Verkehrs gerecht wird ;

b ) soziale und wirtschaftliche Rentabilität des Vorhabens ;

c ) Übereinstimmung des Vorhabens mit den anderen Maßnahmen der Gemeinschaft aufgrund der gemeinsamen
Verkehrspolitik oder der Politik der Gemeinschaft auf anderen Gebieten sowie mit den sonstigen
einzelstaatlichen Maßnahmen , die in den einzelstaatlichen Verkehrsinfrastrukturplänen und -programmen als
vorrangig eingestuft sind .
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